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Anmeldung für weiterführende Schulen in Pirna
Anmeldetermine für Oberschulen und Gymnasien

Am 15. Februar 2019 erhalten die Schü-
ler der 4. Klassen ihre Bildungsempfeh-
lungen. Damit müssen die Kinder bis zum  
8. März 2019 in einer weiterführenden 
Schule angemeldet werden. Die Stadt 
Pirna ist Schulträger von drei Oberschulen 
und zwei Gymnasien. Alle Schulstand-
orte sind vom Landesamt für Schule und 
Bildung bestätigt und im Schulnetzplan 
langfristig festgeschrieben. Die Bildungs-
einrichtungen sind mit dem öffentlichen 
Nahverkehr gut erreichbar. Nähere Aus-
künfte und Informationen zu den Schulen 
sind im Internet auf der jeweiligen Website 
zu finden.
 
Oberschulen
JJ Goethe-Oberschule, Dohnaischer Platz 1 

cms.sachsen.schule/osgoethepir/home/
JJ Gauß-Oberschule, Struppener Str. 11 

www.msgauss-pir.de
JJ Pestalozzi-Oberschule, Nikolaistraße 3 

www.pestalozzischule-pirna.de
Mo., 04.03.2019 	 13:00 – 18:00 Uhr
Di., 05.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 18:00 Uhr
Mi. 06.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Do., 07.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Fr., 08.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr

Gymnasien

JJ Schiller-Gymnasium, Seminarstraße 3 
www.schillergymnasium-pirna.de

Mi., 20.02.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Do., 21.02.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 18:00 Uhr
Mo., 25.02.2019 	 13:00 – 18:00 Uhr
Do., 28.02.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
Fr., 01.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 14:00 Uhr
Mo., 04.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Di., 05.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 18:00 Uhr
Mi., 06.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Do., 07.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Fr., 08.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
JJ Herder-Gymnasium, R.-Renner-Str. 41 c 

www.herders.de
Mo., 04.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 18:00 Uhr
Di., 05.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 18:00 Uhr
Mi., 06.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Do., 07.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr
				    13:00 – 16:00 Uhr
Fr., 08.03.2019 	 08:00 – 12:00 Uhr

Mitzubringen sind:
JJ das Original der Bildungsempfehlung,
JJ das ausgefüllte Anmeldeformular,
JJ die Geburtsurkunde sowie
JJ die Halbjahresinformation der Klasse 4,
JJ ggf. Nachweise zum Sorgerecht. 	  (JNi)

www.pirna.de -> Bürger -> Bildung und Soziales
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Sprechzeiten der 
Stadtverwaltung Pirna
Stadtverwaltung Pirna
Am Markt 1 / 2, 01796 Pirna
Telefon:	 556-0, Fax: 556-266
E-Mail:	 stadtverwaltung@pirna.de
stadtverwaltung@pirna.de-mail.de
Web:	www.pirna.de
Di.			08:00 – 12:00 u. 13:00 – 16:00 Uhr 
Do.		08:00 – 12:00 u. 13:00 – 18:00 Uhr 
Mo. / Mi. / Fr. nach Vereinbarung

Sprechzeiten Bürgerbüro
Mo. / Mi. / Fr.	 08:00 – 12:00 Uhr
Di. / Do.			   08:00 – 19:00 Uhr

Öffnungszeiten Stadtkasse
Am Markt 10, Haus IV
Mo.					    11:00 – 12:00 Uhr
Di. / Mi. / Do.	 08:00 – 12:00 Uhr
Di.							    13:00 – 15:30 Uhr
Do.						    13:00 – 17:30 Uhr

Gleichstellungsbeauftragte
Grohmannstraße 1, EG, Zi. 7 
Di.		13:30 – 16:00 Uhr 
Do.	09:00 – 12:00 u. 13:30 – 15:00 Uhr 

Ortschaft Birkwitz-Pratzschwitz
Ortsvorsteher Dieter Fuchs
Pratzschwitzer Straße 198
Telefon:	 527573
Do.				  15:00 – 18:00 Uhr

Ortschaft Graupa
Ortsvorsteher Gernot Heerde
Badstraße 3 (Büro TSV Graupa)
Telefon:	 548206
Di.					  15:00 – 18:00 Uhr

Stadt-, Verwaltungs-, Bauarchiv
Schloßhof 2 / 4 (Haus EF)
Telefon:	 515-4448
E-Mail:	 archivverbund
					   @landratsamt-pirna.de
Mo. / Fr.	 08:00 – 12:00 Uhr
Di. / Do.	 08:00 – 18:00 Uhr

Stadtteilbüros Copitz und 
Sonnenstein
Schillerstraße 35, Telefon: 467853 
E-Mail:	 stadtteilbuero.copitz@pirna.de
Varkausring 1 b, Telefon: 710213
E-Mail:	 stadtteilbuero.sonnenstein
					   @pirna.de
Di.		09:00 – 12:00 u. 14:00 – 16:00 Uhr 
Do.	09:00 – 12:00 u. 14:00 – 18:00 Uhr

https://cms.sachsen.schule/osgoethepir/home/
http://www.msgauss-pir.de/
http://www.pestalozzischule-pirna.de/
https://www.schillergymnasium-pirna.de/
http://wordpress.herders.de/
https://www.pirna.de/Bildung_und_Soziales.4203/
http://www.pirna.de
mailto:info%40pirna.de?subject=Pirnaer%20Anzeiger
mailto:stadtverwaltung%40pirna.de-mail.de?subject=
http://www.pirna.de
mailto:archivverbund%0D%40landratsamt-pirna.de?subject=Pirnaer%20Anzeiger
mailto:archivverbund%0D%40landratsamt-pirna.de?subject=Pirnaer%20Anzeiger
mailto:stadtteilbuero.copitz%40pirna.de?subject=Pirnaer%20Anzeiger
mailto:stadtteilbuero.sonnenstein%0D%40pirna.de?subject=Pirnaer%20Anzeiger
mailto:stadtteilbuero.sonnenstein%0D%40pirna.de?subject=Pirnaer%20Anzeiger
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Baugrund für IPO wird untersucht
Probebohrung auf verschiedenen Teilflächen im Zweckverbandgebiet

Noch bis Ende der Woche laufen die Unter-
suchungen des Baugrundes. Die Beauftrag-
te Fachfirma „Bohrunternehmen Hubert“ 
ist mit Großgerät im Einsatz, um auf den 
vier Teilbauflächen im Gebiet des Zweck-
verbandes die Beschaffenheit des Areals 
unter zu ergründen. Die Ergebnisse sollen 
Aufschluss darüber geben, unter welchen 
Maßgaben das jeweilige Areal bebaut 
werden kann. Die Ergebnisse dazu sollen 
Grundlage für die weitere Planung sein. 
Während derzeit verschiedene Fachgut-
achten erarbeitet und vertieft werden, 
sollen auch die Hinweise aus den Bürger-
veranstaltungen in das Verfahren mit ein-
fließen. Das Baugesetzbuch sieht für die 
Realisierung eines derartigen Vorhabens 
ein sogenanntes „Regelverfahren“ vor, wo 
in einem zweistufigen Beteiligungsprozess 
die Öffentlichkeit nach zwei Planungsab-
schnitten beteiligt wird. Dies erfolgt ein-
mal nach dem Vorentwurf und ein zweites 
Mal nach der Erarbeitung des Entwurfs. Zu 
beiden Planungsschritten können Bürger, 
Interessenvertretungen und Verbände ihre 
Stellungnahme abgeben, die bei der wei-
teren Planung zu prüfen ist. Aber auch die 
Diskussion in den Informationsveranstal-
tungen ist weiterhin erwünscht. So ist die 
nächste Informationsveranstaltung in Hei-

denau am 19. März 2019 um 19:00 Uhr 
im Pestalozzi-Gymnasium geplant. 
Zweckverbandsvorsitzender Jürgen Opitz: 
„Allen drei Kommunen – Dohna, Heide-
nau und Pirna – war von Beginn an eine 
frühzeitige Kommunikation über dieses 
Projekt wichtig, damit gut informierte Bür-
ger sich auch mit guten und wertvollen 
Hinweisen in den Prozess mit einbringen. 
Die bisherigen Veranstaltungen haben uns 
gezeigt, dass eine sachliche Diskussion 
möglich ist. Diese guten Gespräche mit 
allen Interessierten wollen wir weiter fort-
setzen.“
Um den öffentlichen Diskussionsprozess 
weiter zu begleiten, wird derzeit eine 
dreidimensionale Visualisierung erstellt. 
Dabei geht es um zum einen um eine 
Geländemodellierung und zum anderen 
um eine zukünftig mögliche Gebäudeein-
ordnung im IndustriePark Oberelbe, die 
Einordnung des geplanten Tunnelmundes 
der Neubaustrecke Dresden-Prag und der 
Auswirkungen des IPO auf die Denkmal-
anlage Barockgarten Großsedlitz. Die Vi-
sualisierung soll unter Einbeziehung des 
Umfelds, wie der angrenzenden Ortslagen 
Krebs, Dohna, Großsedlitz sowie der vor-
handenen Naturraum- und Infrastrukturen  
erfolgen.		   (TGo)

Nachruf

Mit Betroffenheit haben wir vom 
plötzlichen und viel zu frühen Tod 
unseres Mitarbeiters

Mario Neßler

erfahren.

Wir trauern um einen stets zuver-
lässigen, freundlichen und kompe-
tenten Mitarbeiter.
Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren.
Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt 
seinen Angehörigen.

Im Namen aller Beschäftigten der 
Stadtverwaltung Pirna

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Susanne Jentsch
Personalrat

Neue Sendung

 

Ende Januar 2019 erschien eine neue Ausgabe der 
Sendereihe SeniorenTV. Verfolgen Sie die Sendung auf 

Pirna TV oder online unter www.pirna-tv.de.

In der Januar-Ausgabe zeigt PirnaTV in „Mitten im Leben“ Beiträge zu folgenden  
Themen: Sporteln auf dem Sonnenstein, der Wagner-Versteher im Ruhestand und 
Handarbeit für den guten Zweck

Nächste Sprechstunde 
der Friedensrichterin
Teilnahme an Sprechstunde ohne 
Voranmeldung möglich

Die Friedensrichterin der Stadt Pirna, Silke 
Maresch, führt ihre nächste Sprechstunde 
am Donnerstag, den 14. März 2019 durch. 
Ab 17:00 Uhr wird sie Anträge von Bürge-
rinnen und Bürgern im Rathaus (Kleiner 
Ratssaal, Am Markt 1 / 2, 01796 Pirna) ent-
gegennehmen. 
Eine Voranmeldung zur Sprechstunde ist 
nicht erforderlich. 		   (JNi)

www.pirna.de -> 
Wirtschaft -> IPO

https://www.pirna-tv.de/2019/01/25/senioren-tv-ausgabe-januar-2019/
https://www.pirna-tv.de/category/sendung/seniorentv/
https://www.pirna.de/Aktuelles.41056/
http://www.pirna.de
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Wahlhelfer gesucht
Bitte unterstützen Sie uns!

Am 26. Mai 2019 finden die Kommunal-
wahlen und die Europawahl statt. Gewählt 
wird das europäische Parlament und auf 
kommunaler Ebene der Stadtrat, die Ort-
schaftsräte für Birkwitz-Pratzschwitz und 
Graupa sowie der Kreistag. 
Die Wahlvorbereitungen haben begon-
nen und eine der wichtigsten Aufgaben 
ist es, die 37 Wahllokale und die sechs 
Briefwahllokale der Stadt Pirna mit Wahl-
helfern zu besetzen. Für die verantwor-
tungsvolle Aufgabe der Wahlvorstände 
werden ca. 430 ehrenamtliche Wahlhelfer  
benötigt.
Auf die ehrenamtlich tätigen Wahlhelfer 
kommt ein hoher Arbeitsaufwand zu, wel-
cher mit Sorgfalt und einem hohen Maß an 
Konzentrationsvermögen bei der Auszäh-
lung der Stimmen bewältigt werden muss.  
Die Wahlhelfer werden im Allgemei-
nen durch den Wahlvorsteher über den 
Wahltag in Schichten eingeteilt. Zur 
Auszählung ab 18:00 Uhr müssen alle 
Wahlhelfer im Wahlbezirk bis zur Fest-
stellung der Wahlergebnisse anwe-
send sein. Es ist eine lange Wahlnacht  
einzuplanen. 
Für jedes Wahllokal gibt es einen Wahlvor-
stand, welcher sich aus folgenden Wahl-
helfern mit zum Teil unterschiedlichen 
Aufgaben zusammensetzt.

Wahlvorsteher
Die Wahlvorsteherin bzw. der Wahlvorste-
her nimmt unter anderem diese Aufgaben 
wahr:
JJ Verpflichtung der Wahlvorstandsmit-

glieder zur Verschwiegenheit und Un-
parteilichkeit
JJ Eröffnung und Beendigung der Wahl-

handlung
JJ Aufsicht über Wahlkabine und Wahl-

urne, insbesondere zur Wahrung des 
Wahlgeheimnisses 
JJ Berichtigung des Wählerverzeichnisses 

(nur auf Hinweis des Wahlamtes)
JJ Leitung der Tätigkeit des Wahlvorstan-

des bei der Wahlhandlung und Stim-
menauszählung
JJ Bekanntgabe der Entscheidungen des 

Wahlvorstandes sowie des Wahlergeb-
nisses für den Wahlbezirk 

JJ Auszahlung der Aufwandsentschädi-
gung
JJ Nach Feststellung der Wahlergebnisse, 

Abgabe der Wahlunterlagen im Rat-
haus

Schriftführer
Auch Schriftführer haben am Wahltag spe-
zielle Aufgaben:
JJ Führung des Wählerverzeichnisses
JJ Ausfüllen der Wahlniederschrift, Erfas-

sen der Ergebnisse
JJ Aufnahme eventueller Vermerke wäh-

rend der Wahlhandlung und der Aus-
zählung
JJ Abgabe der Wahlunterlagen gemein-

sam mit den Wahlvorstehern

Stellvertreter
Für die beiden zuvor genannten Funktio-
nen gibt es jeweils eine Stellvertretung, 
die während einer Abwesenheit der Vor-
genannten die jeweiligen Aufgaben wahr-
nimmt. Sind beide anwesend, übernimmt 
die Stellvertretung Aufgaben der Beisitzer. 

Beisitzer
Während des Wahltages führen die Beisit-
zer des Wahlvorstandes folgende Aufga-
ben aus:
JJ Kontrolle der Wahlbenachrichtigungen, 

bzw. Ausweisdokumente
JJ Ausgabe der Stimmzettel
JJ Ordnen des Zutritts zum Wahlraum und 

zu den Wahlkabinen
JJ Sortieren der Stimmzettel und Auszäh-

len der Stimmen

Dazu brauchen wir Sie!
Wenn wir Ihr Interesse an dieser Tätigkeit 
geweckt haben und Ihnen Durchhaltever-

mögen nicht fremd ist, erklären Sie sich 
bitte bereit, als Wahlhelfer mitzuwirken, 
um eine ordnungsgemäße Durchführung 
und Ergebnisermittlung der Wahl abzu-
sichern. Als Wahlhelfer kann mitarbei-
ten, wer in der Gemeinde wahlberechtigt  
ist.
Sofern Sie jedoch selbst Bewerber oder 
Vertrauensperson in einem Wahlvorschlag 
sind, schließt das eine Wahlhelfertätigkeit 
aus. Die ehrenamtliche Tätigkeit wird nach 
geltender Satzung der Stadt Pirna entschä-
digt.

Interessiert?
Dann rufen Sie unsere Internetseite  
www.pirna.de auf und klicken auf den 
Button „Wahlhelfer gesucht“. Dort 
finden Sie unter der Überschrift „An-
meldung“ ein Formular zur Anmel-
dung als Wahlhelfer. Dieses füllen Sie 
aus und senden es an folgende E-Mail:  
wahlen@pirna.de. Informationen zum Da-
tenschutz finden Sie auf der Rückseite des 
Formulars.
Sie können sich auch telefonisch anmel-
den unter
JJ Telefon 03501 556 336 – Frau Guttows

ki (Sachbearbeiterin Wahlhelfer)
JJ Telefon 03501 556 316 – Frau Kienast 

(Sachbearbeiterin Wahlen)
Oder Sie erklären formlos schriftlich Ihre 
Bereitschaft und schreiben uns an folgen-
de Anschrift:
JJ Stadtverwaltung Pirna

Wahlbüro
Am Markt1 / 2
01796 Pirna

Wenden Sie sich bei Fragen zur ehrenamt-
lichen Tätigkeit gern an die oben genann-
ten Mitarbeiterinnen.		   (TGo)

www.wahlen.pirna.de

Kommunalwahl und Europawahl 2019
Jetzt als Wahlhelfer / in anmelden!

https://www.pirna.de/Was_erledige_ich_wo_Wahlen.4316d3380/
mailto:wahlen%40pirna.de?subject=
https://www.pirna.de/Was_erledige_ich_wo_Wahlen.4316d3380/
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Pirna fördert 
Breitensport
Stadt schießt den Vereinen über die 
Hälfte an Unterhaltungskosten zu

Nicht erst seit dem Doppel-Olympia-Sieg 
Francesco Friedrichs weiß man: Pirna ist 
ein Mekka des Sports – hier werden auch 
Spitzenruderer und Weltmeister im Cheer-
leading gemacht und beste Voraussetzun-
gen zum Breitensport geboten.
Sportplätze und Sportanlagen bilden die 
wichtigste Voraussetzung zum Sporttrei-
ben. Deswegen steckt die Stadt mit Be-
schluss des Stadtrates jährlich einen 6-stel-
ligen Betrag in deren Unterhaltung.
Betrieben werden die Sportanlagen seit 
1992 hauptverantwortlich durch die Verei-
ne. Förderungen resultieren entsprechend 
der Sportstättenentwicklungskonzeption 
aus der Abwägung entscheidender Krite-
rien, wie z. B. nach Wichtung in der Kon-
zeption, Pflege- und Erhaltungsaufwand 
der Sportanlage, anfallende Betriebskos-
ten, Einnahmemöglichkeiten des Vereins, 
Auslastung der Sportanlage, Spielklasse 
bzw. Leistungsklasse sowie Leistungsstütz-
punkt des Vereins und die Bedeutung der 
Sportanlage und des Vereines in der Öf-
fentlichkeit.
Insgesamt beträgt die Unterhaltung der 
18 Pirnaer Sportanlagen nach Berechnung 
der Stadt ca. 760.000 EUR. In den Jahren 
2019 und 2020 stellt Pirna jeweils 410.000 
Euro für die Förderung bereit und über-
nimmt damit über die Hälfte der anfal-
lenden Kosten. Unterstützt werden damit 
zum Beispiel Stadien wie das Willy-Tröger-
Stadion, Sporthallen, das Ruderbootshaus 
an der Elbe, die Pirnaer Reitanlage, die Ke-
gelbahn am Carolabad, der Tanzsaal auf 
der Hohen Straße und viele mehr. Die Ver-
eine engagieren sich überdies, um weitere 
Kosten einzusparen und erbringen vieles in 
Eigenleistung. 		   (JNi)

Bundesweiter Girls‘ & Boys‘Day am 28. März
Jetzt mitmachen und Angebote unterbreiten!

Unternehmen und Organisationen: 
Präsentieren Sie ihren Arbeitsalltag den 
Schüler und Schülerinnen und tragen Sie 
Ihr Angebot kostenlos in die Aktionsland-
karten unter www.girls-day.de oder www.
boys-day.de ein.
Schülerinnen und Schüler: Stimmt Euch 
mit Eltern und Schule ab, sucht auf den 
jeweiligen Internetseiten im RADAR nach 
interessanten Angeboten, z. B. in Pirna, 
und meldet Euch für diese online oder te-
lefonisch an.

Unterstützen Sie Jungen und Mädchen 
bei der Berufswahl und wecken ihre Talen-
te – ganz frei von Geschlechterklischees. 
Weitere Informationen sind im Internet 
abrufbar bzw. bei der Gleichstellungsbe-
auftragten, Telefon 03501 556-387 oder 
E-Mail gleichstellung@pirna.de. 	  (TGo)

www.girls-day.de 
www.boys-day.de

Girls‘- & Boys‘Day (Fotos: Kompetenzzentrum Technik-Diversity-Chancengleichheit e. V.) 

www.pirna.de -> Freizeit -> Sport
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http://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de
http://www.boys-day.de
mailto:gleichstellung@pirna.de
http://www.girls-day.de
http://www.boys-day.de
https://www.girls-day.de/
https://www.boys-day.de/
https://www.pirna.de/Sport.4456/
http://www.pirna.de
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Umzug geplant und 
keine Kisten?
EVP unterstützt mit kostenfreien 
Umzugskartons

Wer seine Wohnung wechselt darf nichts 
vergessen, wenn auch im neuen zu Hau-
se alles funktionieren soll. Die Energiever-
sorgung Pirna GmbH (EVP) denkt mit und 
unterstützt beim Umzug mit kostenfreien 
Umzugskartons. Bei dieser Gelegenheit 
lohnt sich auch ein Preisvergleich für Strom 
und Erdgas. Der in Pirna ansässige Ener-
gieversorger, beliefert Kunden mit Strom 
und Erdgas auch außerhalb Pirnas. Beim 
Wohnungswechsel von (Neu-)Kunden, 
gibt es zur Um- oder Vertragsanmeldung 
zu einem +Vertrag zehn kostenfreie Um-
zugskartons einfach dazu. Interessenten 
melden sich rechtzeitig mit der neuen 
Zählernummer in der Kundenberatung 
der EVP. Dort werden die Formalitäten ge-
klärt und die Kartons können direkt mit 
nach Hause genommen werden. Unsere 
Kundenberater beraten Sie gern im Kun-
dencenter an der Seminarstraße 18 b oder 
unter 0800 589-1403. Es besteht auch die 
Möglichkeit der Terminvereinbarung oder 
eines Rückrufwunsches per Formular un-
ter www.stadtwerke-pirna.de/Strom oder 
Erdgas / Service / Beratung. Das Kunden-
center ist werktags ab 8:00 Uhr, montags, 
mittwochs und donnerstags bis 17:00 Uhr, 
dienstags bis 18:00 Uhr und freitags bis 
15:00 Uhr geöffnet. 		   (UUl)

SWP führen Kanalarbeiten auf der Kohlbergstraße 
durch
Parkverbotsbereiche werden eingerichtet

In der Zeit vom 5. Februar bis voraussicht-
lich 1. März 2019 werden im Auftrag der 
Stadtwerke Pirna GmbH (SWP) Kanalarbei-
ten auf der gesamten Kohlbergstraße in 
Pirna durchgeführt. Die Firma Haas GmbH 
und Co. KG prüft und saniert das gesamte 
Schmutz- und Regenwasserkanalsystems 

im Straßenbereich. Bestehende Halte-
rungen und Schachtbauwerke werden 
gewartet und in Stand gesetzt. Während 
der Arbeiten werden Parkverbotsberei-
che eingerichtet. Es wird um Verständnis 
für die entstehenden Einschränkungen  
gebeten. 		   (UUl)

Mehr Zeit zum 
Saunieren im Geibeltbad
Saunaöffnungszeiten in den 
Winterferien verlängert

Während der Winterferien vom 18. bis 
zum 3. März 2019 gelten im Geibeltbad 
für den Saunabereich veränderte Öff-
nungszeiten. Am Montag, dem 18. und 
dem 25. Februar 2019 öffnet die Sauna 
bereits ab 10:00 Uhr für Besucher. Am 
Mittwoch, dem 20. und 27. Februar 2019 
entfällt die Damensauna. Stattdessen ist 
die Sauna ab 10:00 Uhr für alle Gäste 
geöffnet. Wir bitten um Beachtung der 
Änderungen und um das Verständnis der 
Besucher. 		   (UUl)

www.geibeltbad-pirna.de

Baden, Genießen und 
überraschen lassen
Zum Valentinstag herzliche 
Atmosphäre im Geibeltbad genießen

Am 14. Februar ist Valentinstag. Mit Blu-
men, Süßem oder kleinen Geschenken 
zeigt man seinen Liebsten, dass man an 
sie denkt – dass man sich mag. So kann 
es auch ein gemeinsamer Besuch im Gei-
beltbad sein, den man verschenkt. Denn 
gemeinsame Erlebnisse bleiben in beson-
derer Erinnerung. Mit einer herzlichen 
Atmosphäre werden die Besucher des Gei-
beltbades an diesem Valentinstag im Bad 
empfangen. Es warten angenehm warme 
Temperaturen, eine süße Überraschung 
und gemeinsame Zeit zum Entspannen, 
Baden oder Genießen. So kann mit der 
Überraschung wirklich nichts schiefgehen.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freu-
en sich auf Sie.		   (UUl)

Das Geibeltbad freut sich am Valentinstag 
auf viele verliebte Paare 
(Plakat: SWP)

https://www.stadtwerke-pirna.de/website/default.asp
http://www.geibeltbad-pirna.de
http://www.pirna.de
https://www.geibeltbad-pirna.de/
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Spielend lernen mit Aqualino und Oscar
Schulprojekttage mit SWP und EVP

Die Stadtwerke und die Energieversor-
gung Pirna sind auch in diesem Schuljahr 
wieder mit ihren kostenfreien Projekttagen 
in Pirnaer Schulen unterwegs. Gemeinsam 
mit den Maskottchen Aqualino und Oscar 
übermitteln die Unternehmen umfangrei-
ches Wissen während jeweils einem fünf-
stündigen Schulprojekt zu den Themen 
Wasser, Energie und Umwelt. Durch Spiel, 
Spaß und zahlreiche Versuche und Expe-
rimente wird der Tag für die Kinder zum 
Erlebnis.
Die Projekte sind in 
Anlehnung an den 
Lehrplan gemein-
sam mit erfahrenen 
Pädagogen erarbeitet 
worden.
Folgende Projekte wer-
den angeboten und 
von unseren Päda-
gogen in den Schu-
len durchgeführt:

Aqualinos Wasserschule

JJ für Vorschulkinder 
im Kindergarten,  
3. Klasse, 5. Klasse

Themen: Wasserver-
wendung, Wasservorkommen, Wasser auf 
der Erde, Aggregatzustände, Wasserauf-
bereitung und Behandlung, Wassereigen-
schaften, Destillation, Wasser als Lösungs-
mittel

Oscars Energieprojekt

JJ für 3. Klassen
Themen: Energie und Mensch, Energie-
quellen, Energieerzeugung, Energieüber-
tragung

Oscars Umweltschule

JJ für 4. Klassen
Themen: Bedingungen für Lebewesen, Feu- 
er und Sauerstoff, Umweltschutz, Müll 
Bei den folgenden zwei Projekten werden 
die Schüler durch die Anlagen der Stadt-
werke Pirna GmbH geführt und erhalten 
interessante Einblicke hinter die Kulissen 
unserer Unternehmen:
JJ Führung durch die Technik des Gei-

beltbades
Während einem einstündigen Rundgang 
erfahren die Schüler was alles notwendig 
ist, damit sich die Besucher im Geibeltbad 

wohlfühlen können. Da-
nach dürfen die Schüler 
selbst zwei Stunden in 
der Badelandschaft oder 
im Freibad baden gehen.
JJ Führung durch das 

Heizkraftwerk Sonnenstein
Für die größeren Klassenstufen wer-

den zweistündige Rundgänge durch 
das Heizkraftwerk Sonnenstein 
angeboten. Das Projekt ist lehr-

stoffbegleitend an die Themen 
Energieanwendungen und 
Energienutzung ausgerichtet.

Die Projekte werden ausschließ-
lich in Pirnaer Einrichtungen durchgeführt.
Für das Energieprojekt und die Umwelt-
schule sowie für die Führungen und Rund-
gänge sind in diesem Schuljahr noch Ter-
mine verfügbar.  	                               (UUl)

Anmeldung 
Stadtwerke Pirna, Telefon 03501 764-155

Highspeed-Internet für 
WGP-Mieter
Kabelnetz im Wohnungsbestand der 
WGP macht Downloads mit bis zu 
1.000 Mbit / s möglich

Die Mieter der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft Pirna mbH (WGP) können ab 
sofort Highspeed-Internet für Downloads 
mit bis zu 1.000 Mbit / s nutzen. Voraus-
setzung dafür ist ein Vertrag mit dem Ka-
belnetzbetreiber Vodafone Kabel Deutsch-
land.
Die WGP hat im Jahr 2012 mit der da-
maligen Firma Kabel Deutschland einen 
Vertrag zum Betrieb des Kabelnetzes im 
kompletten WGP-Wohnungsbestand ab-
geschlossen. Das Unternehmen, das heu-
te zu Vodafone gehört, modernisierte das 
Kabel-Glasfasernetz und machte es fit für 
die Zukunft. Von den Investitionen in die 
moderne Kabel-Glasfasernetz-Infrastruk-
tur profitieren heute die Mieter der WGP, 
in dem sie von den Vorteilen der aktuel-
len Vodafone Gigabit-Offensive Gebrauch 
machen können. 
Die WGP gehört damit zu den ersten Woh-
nungsgesellschaften in Sachsen mit 1.000 
Mbit / s-Internetanschlüssen. 	  (SSa)

www.wg-pirna.de

Aktive Sozialarbeit in Copitz
WGP-Weihnachtsspende geht an Copitzer Famil e. V.

Die 2018er Weihnachtsspende der Städ-
tischen Wohnungsgesellschaft Pirna mbH 
(WGP) geht an den Famil e. V. im Pirnaer 
Stadtteil Copitz. Der Verein betreibt das 
Mehrgenerationenhaus Copitz und zeich-
net sich durch eine aktive Sozialarbeit 
im Stadtteil aus. WGP-Geschäftsführer 

Jürgen Scheible übergab die Spende am  
23. Januar an die Vereinsvorsitzende Sabi-
ne Born. Die WGP verzichtet in der Weih-
nachtszeit traditionell auf die vielen üblichen 
Weihnachtspräsente an Geschäftspart-
ner und unterstützt stattdessen soziale 
oder kulturelle Initiativen in Pirna.   (SSa) 

citybus.pirna.de

https://www.wg-pirna.de/
http://www.citybus.pirna.de
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Mehr E-Autos in der Region – mehr Stromtankstellen 
Weitere Ladestation für Elektrofahrzeuge geht am Kaufland Copitz in Betrieb

Am 5. Februar 2019 wurde die neueste öf-
fentliche Stromladestation für Elektrofahr-
zeuge in Pirna eingeweiht. Es handelt sich 
um eine Schnellladesäule am Kaufland in 
Pirna-Copitz.
Die Energieversorgung Pirna GmbH (EVP) 
installierte die Station im Dezember 2018. 
Nun erfolgte eine öffentliche Einweihung 
durch den Oberbürgermeister Klaus Peter 
Hanke und den Geschäftsführer der Ener-
gieversorgung Pirna GmbH (EVP) Peter 
Kochan, die gemeinsam mit Silvia Jakob, 
Hausleiterin des Kauflandes Pirna, die La-
destation für Elektrofahrzeuge frei gaben.
Das Thema umweltfreundliche Elektromo-
bilität rückt immer mehr in den Fokus. Die 
Anzahl der angemeldeten Elektro-Fahrzeu-
ge allein in der Stadt Pirna hat sich im Jahr 
2018 von 21 auf 43 mehr als verdoppelt.
„Mit der Schaffung der Voraussetzungen 
für die Elektro-Mobilität leisten wir unse-
ren Beitrag für diese umweltfreundliche 
Alternative.“ so Peter Kochan, „Schritt 
für Schritt bringen wir damit die Energie-
wende und das vom Stadtrat beschlossene 
Klimaschutzprojekt der Stadt Pirna voran.“ 
ergänzt Oberbürgermeister Klaus-Peter 
Hanke.
Die Ladesäule ist neben der Ladestation an 
der HEM-Tankstelle die zweite Schnelllade-
säule in Pirna und die dritte im Landkreis 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Bad 
Schandau am Rathaus). Es kann ein Elek-
trofahrzeug mit Gleichstrom (max. 50 kW) 
und ein Elektrofahrzeug mit Wechselstrom 
(max. 22 kW) gleichzeitig betankt werden.
Die maximale Ladeabgabe beträgt 50 kW. 
Die Park- und Ladezeit für die angeschlos-
senen Elektrofahrzeuge ist auf vier Stun-
den begrenzt.
Die Ladestation ist kommunikativ an die 
europäische e-Roaming-Plattform ange-
schlossen, sodass alle europäischen Elek-
tromobilisten via Karte oder App tanken 
können. Über die App können außerdem 
die Ad hoc / Spontan-Tankverfahren, das 
StromTicket und E-Charging genutzt wer-
den.
Seit der Fertigstellung der Anlage finden 
täglich Ladevorgänge statt. Für die Nutzer 
bietet es sich an diesem Standtort an, die 
Wartezeit für einen Einkauf im Kaufland 

zu nutzen. Je nach Größe der Fahrzeug-
batterie ist an der Schnellladesäule das 
Elektro-Fahrzeug innerhalb von 20 bis 40 
Minuten aufgeladen. Es ist zu beachten, 
dass die gekennzeichneten Parkflächen an 
der Ladestation ausschließlich für Elektro-
fahrzeuge reserviert sind.
Die Pirnaer Stromladestationen sind in den 
Onlineportalen www.StromTicket.de und 
www.emobility-partner.de gelistet. Der 
Nutzer hat dort die Möglichkeit, den ak-
tuellen Status der Ladestation (grün = frei; 
rot = belegt) einzusehen, um gezielt die 
Station anzufahren.
Der Bau der Stromtankstelle wurde vom 
Bundesministerium für Verkehr und digita-
le Infrastruktur zu 40 % gefördert. Aktuell 
läuft ein Förderaufruf des Bundesverkehrs-
ministeriums zum Aufbau weiterer Ladein-
frastruktur, an dem sich die EVP beteiligen 
wird. 				    (UUl)

Einweihung der Stromtankstelle am Kaufland in Copitz: V. l. n. r. Thomas Freitag, Klima-
manager der Stadt Pirna; Saskia Böttcher, Projektleiterin Technisches Facility Manage-
ment des Kauflandes; Oberbürgermeister Klaus-Peter Hanke; Silvia Jacob, Hausleiterin 
des Kauflandes Pirna; Tino Küttner, ENSO-Mitarbeiter und Peter Kochan, Geschäftsfüh-
rer der EVP. (Foto: Stadtverwaltung)

E-Ladesäule auf dem Kaufland-Parkplatz 
in Copitz (Foto: Stadtverwaltung)

http://stromticket.de/
https://www.emobility-partner.de/
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Auf Wagners Spuren 
durch Dresden

Nur noch kurze Zeit besteht in Graupa 
die Möglichkeit zur Besichtigung der Aus-
stellung „Wo Wagner weilte. Häuser und 
Landschaften von Dresden bis Prag“. Ehe 
sie endgültig schließt, laden die Richard-
Wagner-Stätten zu einem Rundgang 
durch die Ausstellung mit Vortrag in das 
Jagdschloss ein. Nicht ausschließlich Wag-
nerfreunde, sondern auch Liebhaber der 
Dresdener Barockarchitektur kommen da-
bei auf ihre Kosten. Die aus Berlin stam-
mende Architektin Ulrike Eichhorn, mit 
langjähriger Wagner-Affinität, wird in 
fundierter Weise Architektur und Land-
schaften im Dresdner Raum vorstellen, die 
in Verbindung zur Kindheit und der Hof-
kapellmeisterzeit Richard Wagners stehen. 
Bekannte, noch heute zu besichtigende 
Bauten wie der Zwinger von Pöppelmann 
oder das Königliche Hoftheater von Gott-
fried Semper stehen genauso im Fokus wie 
verlorengegangene Bauwerke beispiels-
weise wie das Belvedere auf der Brühl-
schen Terrasse oder das Wohnhaus Wag-
ners gegenüber dem Zwinger. Es sind die 
Details, die sich beim schnellen Vorbeige-
hen verschließen und erst in der Beschrei-
bung sichtbar gemacht werden. So ist der 
Rundgang durch die Ausstellung durchaus 

auch als  Einladung zu einem Frühlingsspa-
ziergang durch Dresden zu verstehen. Die 
zur Ausstellung erschienene gleichnamige 
Publikation ist dabei ein empfehlenswerter  
Wegbegleiter.
Die Ausstellung ist letztmalig am 17. März 
2019 zu besichtigen.

JJ Sa, 16.03. | 15:00 Uhr | Richard-Wag-
ner-Stätten
Eintritt: 7,00 €, ermäßigt 4,00 €
Einlass: 14:30 Uhr

Endspurt der 
Miniaturenausstellung

Die Ausstellung „Klitzeklein“ im Pirnaer 
Stadtmuseum hat in den vergangenen 
Wochen zahlreiche große und kleine Be-
sucher begeistert. Sie zeigt über 2.000 
erzgebirgische Holzminiaturen aus der 
Sammlung von Albrecht Krenkel – vom 
Pferdegespann bis zum Flugzeug, alle-
samt liebevoll restaurierte Sammlerstücke. 
Neben Führungen und Vorträgen werden 
für Kindergarten- und Hortgruppen, wie 

zu jeder Ausstellung, auch dieses Mal 
museumspädagogische Programme ange-
boten. In der zweiten Winterferienwoche 
beispielsweise gibt es hierfür noch freie 
Plätze. Dabei gehen die Kinder gemeinsam 
mit Gulliver auf Reisen ins Lande Lilliput. 
Anmeldungen für den Besuch der Ausstel-
lung sind im StadtMuseum Pirna möglich 
unter 03501 556-461.
Und während man diese kleinen Schätze 
noch bis 10. März bestaunen kann, sind 
die Vorbereitungen für die nächste Son-
derausstellung bereits in vollem Gange: 
Sie zeigt in Zusammenarbeit mit der His-
torikerkreis Elbeschiffahrt ab Ende Februar 
verschiedene Facetten der Schifffahrt des 
19. und 20. Jahrhunderts in der Säch-
sischen Schweiz. Nähere Informationen 
dazu folgen im nächsten Anzeiger.

HERDERHALLE PIRNA

50 Jahre Erinnerungen 
an die Zukunft

Phantast oder Spinner? Seit der Veröf-
fentlichung seines Sachbuchs „Erinnerun-

gen an die Zukunft“ sieht sich Erich von 
Däniken mit zum Teil boshaften Angrif-
fen der Wissenschaft konfrontiert. Doch 
unbeirrbar forschte er an seinen Fragen 
weiter: Erhielten unsere Urväter Besuch 
aus dem Weltall? Entstanden unsere Reli-
gionen aus einem Missverständnis – weil 
die Steinzeitmenschen annahmen, jene 
„ET’s“ seien Götter? Jahr um Jahr beka-
men auch Wissenschaftler und die NASA 
neue Erkenntnisse. Mittlerweile hat Dä-
niken zahlreiche Freunde weltweit, die in 

Historische Wagnerorte zu erleben bei der Ausstellungsführung mit der Kuratorin

Klitzekleines in der Streichholzschachtel

Jubiläumsprogramm Erich von Däniken
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großen Forschungsprojekten steckten, die 
zum Mond geflogen sind oder Pyramiden 
erforscht haben und die mehr Dinge wis-
sen, als sich unsere Schulweisheit träumen 
lässt. 
Ende März ist Erich von Däniken mit sei-
nem Jubiläumsprogramm zu Gast in der 
HerderHalle Pirna und präsentiert ein Feu-
erwerk seiner Indizien. Was immer er prä-
sentiert, wird mit Bildern, Filmausschnitten 
und Computeranimationen untermauert. 
Die Zuschauer erlernen das Staunen wie-
der. Was einst unvernünftig schien, wird 
Wirklichkeit. Eine Präsentation, die für je-
den Besucher unvergesslich bleibt.

JJ Sa, 30.03. | 20:00 Uhr | Herderhalle
Eintritt: 24 €, Einlass: 19:00 Uhr

Neues Spiele-Angebot in 
der Stadtbibliothek

Ab sofort gibt es in der StadtBibliothek 
Pirna ein neues Angebot: Nintendo-
Switch-Spiele für die Spielekonsole, die so-
wohl als stationäre Konsole am Fernseher 
als auch als mobile Variante mit abnehm-
baren Steuerungskomponenten genutzt 
werden kann. Zum Start des neuen Ange-
botes stehen über 30 verschiedene Spiele 
für die Ausleihe zur Verfügung. Ob Bibi & 
Tina, FIFA 19, Pokemon oder Super Mario 
– alle Spiele sind zurzeit im Gewölbe im 
Jugendbereich zu finden. Weitere werden 
im Laufe des Jahres folgen. Die Leihfrist für 
diese Medien beträgt zwei Wochen und 
man benötigt eine Nintendo-Switch.

Termine:
JJ Mi, 20.02. | 9:30 Uhr | Ferienspaß: Mal-

kurs für Kinder
JJ Mi, 20.02. | 11:30 Uhr | Jugendmalkurs
JJ Sa, 23.02. | 20:00 Uhr | Kriminacht mit 

Griseldis Wenner
JJ Mi, 27.02. | 16:00 Uhr | Vorlesestunde 

für Bücherminis ab drei Jahren

Ausbildungsplatz 
im TouristService zu 
vergeben

Im TouristService Pirna ist für das Aus-
bildungsjahr 2019 / 2020 ein Ausbil-
dungsplatz zum / zur Kaufmann / -frau 

für Tourismus und Freizeit zu vergeben. 
Das Aufgabengebiet für Kaufleute für 
Tourismus und Freizeit ist sehr abwechs-
lungsreich. Sie entwickeln, vermitteln 
und verkaufen touristische Produkte und 
Dienstleistungen. Im TouristService in-
formieren und beraten sie Kunden zum 
touristischen und kulturellen Angebot 
des Ortes bzw. der gesamten Sächsischen 
Schweiz und nehmen Reservierungen so-
wie Buchungen entgegen. Zum Berufsfeld 
gehört außerdem die Planung, Organisa-
tion und Betreuung von Veranstaltungen. 
Dabei arbeiten sie eng mit Partnern (wie 
z. B. Vereinen und Dienstleistern) zusam-
men, bauen Netzwerke auf und pflegen 
diese. Darüber hinaus unterstützen sie die 
Bereiche Öffentlichkeitsarbeit und Wer-
bung und fördern dadurch den regionalen 
Tourismus. Schriftliche Bewerbungen sind 
bis zum 15. März 2019 bei der Kultur- und 
Tourismusgesellschaft Pirna möglich. Wei-
tere Informationen zur Stellenausschrei-
bung gibt es im Internet unter pirna.de. 

Pirnaer Tresen 
Am Samstag, den 27. April ist es wieder 
soweit: Dann geht der Pirnaer Tresen in 
die 18. Runde. In zahlreichen Kneipen der 
Innenstadt ist dann wieder Livemusik für 
jeden Geschmack zu erleben. Der Eintritt 
ist frei und neben gemütlichem Beisam-
mensein in heiterer Atmosphäre wird es 
auch wieder ein Gewinnspiel geben. Der 
Pirnaer Tresen-Bierdeckel fungiert hierbei 
als Stempelkarte und jedes bestellte Ge-
tränk wird mit einem Stempel belohnt. 
Vier verschiedene Stempel benötigt man, 
um an der Verlosung teilnehmen zu kön-
nen. Aus allen bis zum 5. Mai 2019 abge-
gebenen gültigen Stempelkarten werden 

Verzehrgutscheine im Wert von 20 Euro 
von einem der teilnehmenden Gastrono-
men verlost.Zur Teilnahme an der Veran-
staltung können sich Gastronomen bis 
zum 1. März 2019 bei der Kultur- und 
Tourismusgesellschaft anmelden. Informa-
tionen und Anmeldedetails gibt es unter 
prina.de (Straßenfeste).

Nintendo-Switch-Spiele

TouristService Pirna als Ausbildungsplatz Vorbereitungen zum 18. Pirnaer Tresen 
laufen

www.museum.
pirna.de

https://www.pirna.de/Stellenausschreibungen.4234/
http://www.museum.pirna.de
http://www.pirna.de
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Bekanntmachung der Beschlüsse aus der 46. Sitzung des Stadtrates (STR) 
am 29.01.2019

Eingang von Spenden – Abstimmung 
zur Annahmeerklärung
Die in der Anlage 1 (Stand: 25.01.2019) auf-
geführten Spenden werden angenommen. 

Beschluss-Nr. 19 / 1046-20.1

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Eingang einer Spende über 3.000,00 
EUR – Abstimmung zur Annahmeer-
klärung
Die in der Anlage 1 (Stand: 14.01.2019) 
aufgeführte Spende wird angenommen.

Beschluss-Nr. 19 / 1047-20.1

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

3. Satzung zur Änderung der Satzung 
der Stadt Pirna über die Entschädi-
gung für die ehrenamtliche Tätigkeit 
bei Wahlen, Volks- und Bürgerent-
scheiden (Entschädigungssatzung 
Wahlhelfer)
Der Stadtrat beschließt die 3. Satzung zur 
Änderung der Satzung der Stadt Pirna 
über die Entschädigung für die ehren-
amtliche Tätigkeit bei Wahlen, Volks- und 
Bürgerentscheiden (Entschädigungssat-
zung Wahlhelfer) in seiner Fassung vom 
11.01.2019. Der Satzungsentwurf, der als 
Satzungsniederschrift beigefügt ist, ist Be-
standteil dieses Beschlusses.

Beschluss-Nr. 19 / 1050-10.0

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Fortschreibung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes (INSEK) Pirna 
2030 – Teil 2
Die Fortschreibung des Integrierten Stadt-
entwicklungskonzeptes (INSEK 2030) – Teil 
2 mit den Fachkonzepten
JJ Bildung, Soziales, Sport
JJ Kultur, Tourismus, Freizeit
JJ Stadtmarketing

in der Fassung vom 17.01.2019 wird be-

schlossen. Über die konkrete Umsetzung 
der Einzelmaßnahmen wird im Rahmen 
der jeweiligen Haushaltsplanung und ge-
gebenenfalls weiterer Einzelbeschlüsse 
im Rahmen der Zuständigkeit nach der 
Hauptsatzung entschieden.

Beschluss-Nr. 18 / 1012-61.1

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Vergabe von freiwilligen Zuwendun-
gen im Bereich Sport 2019-2021
Grundbeträge zur Unterhaltung von 
Pirnaer Sportanlagen
Auf der Grundlage der Sportförderricht-
linie der Stadt Pirna vom 12.12.2006 
werden die freiwilligen Zuwendungen im 
Bereich Sport – Grundbetrag zur Unterhal-
tung der Pirnaer Sportanlagen für die Jah-
re 2019-2021 jährlich wie folgt vergeben:

W.-Tröger-Stadion 120.000,00 €

Sportanlage 
Sonnenstein 95.000,00 €

Sportanlage 
Einsteinstraße 55.000,00 €

Stadion 
„Am Kohlberg“ 38.000,00 €

Sportplatz 
Altrottwerndorf 10.000,00 €

Sportplatz 
„Hultsch-Heim“ 3.000,00 €

Kunstrasenplatz
„Am Bad“ 1.500,00 €

Sportplatz 
Birkwitz-Pratzschwitz 1.000,00 €

Sporthalle 
Struppener-Straße 11 30.000,00 €

Kanubootshaus 17.500,00 €

Ruderbootshaus 17.500,00 €

Reitanlage 7.000,00 €

Kegelbahn Carolabad 5.000,00 €

Tanzsaal Hohe Straße 3.000,00 €

Segelflugplatz 2.500,00 €

Tennisanlage 2.500,00 €

Werkstatt Schiffs-
modellsport 1.000,00 €

Schach- / Jugendraum 
S.-Rädel-Straße 500,00 €

Die Zuwendungen im Jahr 2021 erfolgen 
nur nach Bestätigung des Haushaltplanes 
2021 / 22.
Die Vereine werden verpflichtet, mindes-
tens 10 % Eigenmittel bzw. Eigenleistun-
gen zu erbringen.

Beschluss-Nr. 19 / 1030-40.2

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Verlängerung Pacht- / Mietverträge 
Kindertageseinrichtungen in freier 
Trägerschaft
Der Stadtrat nimmt die Anlage 1 (Stand: 
12.12.2018) zur Kenntnis und bestätigt 
die Festlegungen zur einheitlichen Verfah-
rensweise bei der Vermietung von Kinder-
tageseinrichtungen in der Stadt Pirna ge-
mäß Anlage 2 (Stand: 12.12.2018).
Die Verwaltung wird beauftragt, die Fest-
legungen zur einheitlichen Verfahrenswei-
se bei der Vermietung von Kindertages-
einrichtungen in der Stadt Pirna gemäß 
Anlage 2 (Stand: 12.12.2018) sowohl auf 
neu abzuschließende als auch auf auslau-
fende Vertragsverhältnisse gemäß Anlage 
1, im Zuge der Vertragsverlängerung, an-
zuwenden. 

Beschluss-Nr. 19 / 1036-40.1

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Entschädigung der ehrenamt-
lichen Tätigkeit
Der Stadtrat beschließt den vorliegenden 
Entwurf einer 2. Satzung zur Änderung 
der Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit in der Fassung 
vom 22.11.2018. Der Satzungsentwurf ist 
Bestandteil des Beschlusses.

Beschluss-Nr. 19 / 1025-01.0
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Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Plakatierung zur Kommunal- und Eu-
ropawahl am 26.05.2019
Der Stadtrat beschließt für die Plakatwer-
bung im Stadtgebiet zur Kommunal- und 
Europawahl am 26.05.2019 folgende 
Höchstgrenzen an Doppelplakaten (Vor- 
und  Rückseite, max. Größe DIN A1):
1.	 Für die Wahl zum Stadtrat

Partei Plakate

CDU 132

Die Linke 88

PB 66

SPD 66

Grüne 66

FDP 66

AfD 66

FW 57

NPD 56

Sonst. 35

2.	 Für die Wahl zum Kreistag

Partei Plakate

CDU 101

Die Linke 51

AfD 51

SPD 51

FDP 51

Grüne 51

FW 41

NPD 33

Sonst. 24

3.	 Für die Wahl zum Europaparlament

Partei Plakate

CDU 54

SPD 37

Grüne 23

FDP 23

Die Linke 23

AfD 23

Sonst. 10

Die Plakatierung erfolgt im Zeitraum ab 
23.04.2019 (nach Ostern – 5 Wochen vor 
der Wahl) bis zum 02.06.2019 (Sonntag 
nach der Wahl).

Beschluss-Nr. 19 / 1032-32.0

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Finanzierung des Stadtmarketingpro-
zesses in den Jahren 2019 und 2020
Die Stadt stellt für den Stadtmarketingpro-
zess in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 
finanzielle Mittel in Höhe von 150.000,00 
Euro zur Verfügung.

Beschluss-Nr. 19 / 1038-01.0

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

2. Satzung zur Änderung der Satzung 
über die Form der öffentlichen Be-
kanntmachung und der ortsüblichen 
Bekanntgabe
Der Stadtrat beschließt den vorliegenden 
Entwurf einer 2. Satzung zur Änderung 
der Satzung der Stadt Pirna über die Form 
der öffentlichen Bekanntmachung und der 
ortsüblichen Bekanntgabe in der Fassung 
vom 29.01.2019. Der Satzungsentwurf ist 
Bestandteil des Beschlusses.

Beschluss-Nr. 19 / 1026-01.0

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Übernahme von modifizierten Ausfall-
bürgschaften in Höhe von insgesamt 
3.939.100 EUR für Investitionsmaßnah-
men im Bereich Abwasserbeseitigung 
für 2019 gegenüber der Sächsischen 
Aufbaubank-Förderbank zur Besiche-
rung von Vorfinanzierungsdarlehen 
und deren späteren Umschuldung
1.	 Der Stadtrat stimmt der Übernahme 

von modifizierten Ausfallbürgschaften 
für Investitionsmaßnahmen im Bereich 
der Abwasserbeseitigung für das Jahr 
2019 gegenüber der Sächsischen Auf-
baubank – Förderbank in Höhe von 
3.939.100 EUR zur Besicherung von 
Vorfinanzierungsdarlehen und deren 

späterer Umschuldung in zinsverbilligte 
Förderdarlehen zu.

2.	 Diese Zustimmung umfasst die in der 
Anlage 1 aufgeführten Investitionsvor-
haben der Stadtwerke Pirna GmbH für 
das Kalenderjahr 2019.

3.	 Für die Bearbeitung von Bürgschafts-
anträgen wird im Falle der positiven 
Entscheidung ein einmaliges Entgelt in 
Höhe von 1 % des verbürgten Gesamt-
betrages erhoben, jedoch mindestens 
25 EUR. Für die übernommene Bürg-
schaft wird ein laufendes Bereitstel-
lungsentgelt erhoben. Dieses beläuft 
sich je Jahr auf 0,25 % des verbürgten 
aktualisierten Risikos nach den Stand zu 
Beginn des Haushaltsjahres, es umfasst 
jedoch mindestens einen Betrag von 25 
EUR.
JJ Einmalzahlung:	 39.391,00 EUR 
JJ laufendes Bereitstellungsentgelt: 		

		  9.847,75 EUR

Beschluss-Nr. 19 / 1031-20.1

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Zahlung eines Verlustausgleichs an die 
Service- und Beteiligungsgesellschaft 
Pirna mbH (SBP)
Der Stadtrat ermächtigt den Oberbürger-
meister, eine Vereinbarung über die Zah-
lung eines Verlustausgleiches in Höhe der 
im Haushaltplan 2019 / 2020 veranschlag-
ten Mittel (2019 – 1.279.380 EUR; 2020 
– 1.217.380 EUR) an die Service- und Be-
teiligungsgesellschaft Pirna mbH (SBP) zur 
Absicherung der Geschäftstätigkeit der 
Kultur- und Tourismusgesellschaft Pirna 
mbH (KTP) abzuschließen.

Beschluss-Nr.: 19 / 1041-20.1

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Neubesetzung der Verbandsversamm-
lung IndustriePark Oberelbe (IPO) 
aufgrund Ausscheiden eines stellver-
tretenden Mitgliedes der Verbands-
versammlung
Anstelle des mit Wirkung zum 07.11.2018 
ausgeschiedenen stellvertretenden Mit-
gliedes der Verbandsversammlung des 
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Übersicht Zuwendungseingang

Begünstigte 
Organisationseinheit Zweck Zuwendungshöhe 

in EUR

Fachgruppe 40 Schenkung Stadtmuseum 
Pirna 3.000,00

Gesamt 3.000,00

Anlage 1 zu Beschluss-Nr.: 19 / 1047-20.1 (Stand: 14.01.2019)

Übersicht Zuwendungseingänge

Begünstigte 
Organisationseinheit Zweck Zuwendungshöhe 

in EUR

Fachgruppe 61 Spielgeräte für Spielplatz 
Birkwitz-Pratzschwitz 1.000,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 15,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 600,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 10,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 1,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 1,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 50,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 25,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 25,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 25,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 10,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 20,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 30,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 20,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 45,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 30,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 20,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 65,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 100,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 25,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 20,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 30,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 40,00

Fachgruppe 40 Stadtmuseum Pirna 85,00

Gesamt 2.292,00

Anlage 1 zu Beschluss-Nr. 19 / 1046-20.1 (Stand: 25.01.2019)

Zweckverbandes IPO wird – bei Bestäti-
gung der übrigen am 30.01.2018 gewähl-
ten Mitglieder und stellvertretenden Mit-
glieder der Verbandsversammlung – Herr 
Thomas Mache stellvertretendes Mitglied 
für Herrn Ulrich Kimmel.

Beschluss-Nr. 19 / 1052-01.0

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

Einberufung einer Sondersitzung für 
den Stadtrat / Beirat für Stadtentwick-
lung und Lokale Agenda (SLA) zum 
Thema „Vorstellung einer alternativen 
Variante Neubau Eisenbahnstrecke 
Dresden-Prag“
(Fraktion WfP-FW, Stadtrat 11.12.2018)
Es wird eine Informationsveranstaltung 
für die Mitglieder des Stadtrates und des 
Beirates für Stadtentwicklung und Lokale 
Agenda (SLA) sowie die Bürger der Stadt 
Pirna durchgeführt, um der Bürgerinitiati-
ve „Basistunnel nach Prag“ die Möglich-
keit zu geben, ihre erarbeitete Variante 
zum Neubau der Eisenbahnstrecke vorzu-
stellen.

Beschluss-Nr. ANT-19 / 0173-61.0

Pirna, 29.01.2019
Klaus-Peter Hanke, Oberbürgermeister

www.stadtrat.
pirna.de
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Anlage 2 zur Beschluss-Nr. 19 / 1036-40.1

Festlegungen zur einheitlichen Verfahrensweise bei der Vermietung von 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt Pirna (Stand: 12.12.2018)

Grundsatz
Kindertageseinrichtungen können von Trä-
gern der freien Jugendhilfe insbesondere 
auch von Elterninitiativen, privaten Trä-
gern, Betrieben und öffentlichen Einrich-
tungen sowie von Trägern der öffentlichen 
Jugendhilfe, Gemeinden und kommunalen 
Zweckverbänden, betrieben werden. Der 
zuständige örtliche Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe hat nachhaltig darauf hinzu-
wirken, dass die Kindertageseinrichtungen 
vorrangig von Trägern der freien Jugend-
hilfe errichtet oder übernommen und be-
trieben werden (§ 9 SächsKitaG). Insoweit 
die Kindertageseinrichtung in einem Ob-
jekt betrieben wird, welches im Eigentum 
der Stadt Pirna steht, sind die jeweiligen 
Pflichten und Rechte in einem Mietvertrag 
zu regeln. Die Mietverträge werden grund-
sätzlich durch die Fachgruppe Hochbau, 
Fachdienst Gebäudemanagement erstellt 
und betreut. Das Mietverhältnis steht im 
unmittelbaren Zusammenhang mit der 
Trägerschaft der Kindertageseinrichtung 
(auflösende Bedingung).

Wesentliche Bestandteile des 
Mietvertrages
1. Mietgegenstand: Sofern die Kinderta-
geseinrichtung von einem einzigen Mieter 
genutzt werden soll, wird das Mietob-
jekt durch das komplette Grundstück mit 
sämtlichen Aufbauten bestimmt. Sofern 
die Nutzung durch mehrere, unterschied-
liche Mieter erfolgt, wird das Mietobjekt 
auf die jeweiligen zu nutzenden Flächen 
im Objekt und die jeweilig zu nutzende 
Teilfläche des Grundstückes bestimmt.
2. Mietzweck: Das Mietobjekt wird aus-
schließlich zur Betreibung als im Bedarfs-
plan des örtlichen Trägers der öffentlichen 
Jugendhilfe als erforderlich ausgewiesene 
Kindertageseinrichtung vermietet.
Der Mietzweck wird maßgeblich durch 
den Vertrag zur Trägerschaft für die jewei-
lige Kindertageseinrichtung bestimmt.
3. Vertragslaufzeit: Die Vertragslaufzeit 
wird an den Mietzweck geknüpft und 
soweit vorhanden, an den Vertrag über 
die Trägerschaft für die jeweilige Kinder-
tageseinrichtung. Neben einer ordentli-
chen Kündigungsfrist zum Monatsende 
zum Ablauf 6 weiterer Monate und ohne 

Angabe von Gründen, wird den Vertrags-
partnern auch das Recht zur außerordent-
lichen Kündigung eingeräumt. Sonstige 
Kündigungsgründe aus Sicht der Vermie-
terin sind nach Möglichkeit aufzuzeigen.
4. Miete: Die Höhe der Nettokaltmie-
te richtet sich nach dem tatsächlichen 
Abschreibungsaufwand in der Anlagen-
buchhaltung der Stadt Pirna nach Vorla-
ge sämtlicher Schlussrechnungen aus der 
Baumaßnahme. Die Nettokaltmiete wird 
dem Mieter im Rahmen der Förderung 
als Zuschuss durch die Vermieterin für die 
Betreibung als Kindertageseinrichtung ge-
währt. Beide Vertragspartner verzichten 
auf Zahlungsflüsse hinsichtlich der Netto-
kaltmiete.
5. Betriebskosten: Sämtliche Betriebs-
kosten, die Kosten für Wärme und Warm-
wasserversorgung sowie die Kosten für 
Strom sind grundsätzlich durch den Mieter 
an den Vermieter zu zahlen.
6. Umgang mit Energie: Der Mieter hat 
für seine Nutzung die Dienstanweisung 
Energie der Stadt Pirna zu beachten.
7. Wartung und Instandhaltung der 
Kindertagesstätte: Die Instandhaltung 
und Instandsetzung an folgenden Be-
standteilen der Kindertageseinrichtung er-
folgt durch den Vermieter.
JJ Dach- und Dachentwässerung, Blitz-

schutz
JJ Außenhülle des Gebäudes
JJ Fundament
JJ tragende und nichtragende Wände, die 

bei Übergabe vorhanden sind
JJ konstruktive Decken
JJ Außentüren
JJ Fenster (außer Verglasung und Beschläge) 
JJ Fußbodenaufbau (außer Fußbodenbe-

lag),
JJ Sammelheizung
JJ Versorgungsanlagen Elektrizität, Wär-

me, Wasser, Abwasser
JJ ausgenommen Teile der Anlagen und 

Ausstattung, die dem direkten und 
häufigen Zugriff des Mieters ausgesetzt 
sind (wie z. B. Wasserhähne u. ä.)
JJ ausgenommen Schäden an den Instal-

lationsgegenständen für Elektrizität, 
Wasser und Wärme, den Heiz- und 
Kocheinrichtungen, den Fenster- und 
Türverschlüssen, Rollladenkurbeln.

Im Übrigen obliegt die Instandhaltung und 
Instandsetzung der Kindertageseinrich-
tung dem Mieter selbst. Die Kosten trägt 
der Mieter. Alle Wartungen, Prüfungen 
und Kontrollen im Mietobjekt sind durch 
den Mieter und auf seine Kosten durchzu-
führen.
8. Verkehrssicherungspflichten: Der 
Mieter übernimmt für das Mietobjekt für 
die Dauer des Vertragsverhältnisses die 
Verkehrssicherungspflicht auf seine Kos-
ten. Dazu gehört auch die Durchführung 
sämtlicher Winterdienstleistungen im 
Grundstück und gemäß der Satzung der 
Stadt Pirna über die Straßenreinigung und 
die Durchführung des Winterdienstes, in 
der jeweils gültigen Fassung. Bei der Ver-
mietung eines Objektes an verschiedene 
Mieter werden zu den Punkten 7. und 8. 
abweichende Regelungen getroffen. Im 
Weiteren finden in den zu schließenden 
Verträgen die gesetzlichen Regelungen 
Anwendung. Die Einhaltung der an den 
Mieter übertragenen Pflichten wird durch 
den Vermieter überwacht.

Finanzierung / Darstellung der 
Aufwendungen
Die Sachkosten einer Kindertageseinrich-
tung eines freien Trägers werden aufge-
bracht durch die Gemeinde, einschließlich 
des Landeszuschusses, durch Elternbeiträ-
ge und den Eigenanteil des Trägers (§ 14 
Abs. 4 SächsKitaG). Die Gemeinde hat 
den durch Elternbeitrag und den Eigen-
anteil des Trägers nicht gedeckten Anteil 
der erforderlichen Personal- / Sachkosten 
nach § 14 zu übernehmen (§ 17 Abs. 2 
SächsKitaG). Die Höhe und das Verfahren 
der Erstattung werden mit dem freien Trä-
ger der Kindertageseinrichtung vertraglich 
vereinbart. Über die Höhe des Gemeinde-
anteils insgesamt, erfolgt zudem jährlich 
eine Beschlussfassung im Stadtrat. Ange-
sichts der Regelung unter Punkt 4 und un-
ter Beachtung des Haushaltsgrundsatzes 
zum „Bruttoprinzip“, wird die jeweilige 
Kaltmiete im betreffenden Produkt un-
geachtet dessen, dass kein Zahlungsfluss 
zwischen Mieter und Vermieter stattfindet, 
sowohl auf der Ertrags- als auch auf der 
Aufwandsseite im Haushalt der Stadt Pirna  
dargestellt.
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2. Satzung zur Änderung der Satzung der Stadt Pirna über die Form der 
öffentlichen Bekanntmachung und der ortsüblichen Bekanntgabe
Vom 29.01.2019

Auf Grundlage des § 4 der Sächsischen 
Gemeindeordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 9. März 2018 
(SächsGVBl. S. 62) und § 6 der Kommu-
nalbekanntmachungsverordnung vom 17. 
Dezember 2015 (SächsGVBl. S. 693) hat 
der Stadtrat am 29.01.2019 folgende Sat-
zung beschlossen:

§ 1 Änderungen
1. Es wird nach § 6 folgender neuer § 7 
eingefügt:

„§ 7
Sonstige Veröffentlichungen,  
Verbreitung des Amtsblattes

(1) Beschlüsse des Stadtrates der Stadt 
Pirna, deren öffentliche Bekanntmachung 
oder öffentliche Bekanntgabe nicht durch 
besondere bundes- oder landesrechtliche 
Vorschriften vorgeschrieben ist, sowie 
Anfragen der Stadträte mit den Antwor-
ten der Verwaltung sind im Amtsblatt der 
Stadt Pirna „Pirnaer Anzeiger“ zu veröf-
fentlichen. Eine zusätzliche Veröffentli-
chung kann online im Bürgerinformati-
onssystem (https://ssl.ratsinfo-online.net/
pirna-bi) erfolgen.

(2) Das Amtsblatt der Stadt Pirna „Pirnaer 
Anzeiger“ kann zusätzlich auf der Inter-
netseite der Stadt Pirna (www.pirna.de) in 
elektronischer Form zum Abruf bereitge-
stellt werden.“
2. Der bisherige § 7 wird § 8.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Pirna, 30.01.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Hinweise nach § 4 Sächsische 
Gemeindeordnung:
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Sat-
zungen, die unter Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Sächs-
GemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung oder des 

anderen Ortsrechts nicht oder fehler-
haft erfolgt ist, 

2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat, 

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Andere Verletzungen können nach 
Ablauf der bezeichneten Frist nicht mehr 
geltend gemacht werden.

Pirna, 30.01.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Anlage 1 zur Beschluss-Nr. 19 / 1026-01.0

2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit
Vom 29.01.2019

Aufgrund §§ 4 und 21 der Sächsi-
sche Gemeindeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom  
9. März 2018 (SächsGVBl. S. 62) hat der 
Stadtrat am 29.01.2019 folgende Satzung 
beschlossen:

§ 1 Änderungen
Die Satzung über die Entschädigung der 
ehrenamtlichen Tätigkeit vom 26.01.2010 
(Amtsblatt der Stadt Pirna „Pirnaer 
Anzeiger“ Nr. 03 / 2010 am 10.02.2010) 
zuletzt geändert am 21.06.2016 (Amts-
blatt der Stadt Pirna „Pirnaer Anzeiger“ 
Nr. 13 / 2016 am 13.07.2016) wird wie 
folgt geändert:

Ziffer 1: Das Inhaltsverzeichnis wird wie 
folgt geändert:
a)	 Es wird ein neuer § 8 mit der Überschrift 

„Befugnis zur Datenverarbeitung“ ein-
gefügt.

b)	 Der alte § 8 wird § 9.
Ziffer 2: Der § 3 wird wie folgt geändert:
a)	 Der Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Höhe der Aufwandsentschä-
digung für ehrenamtliche Ortsvor-
steher richtet sich nach § 155 a des 
Sächsischen Beamtengesetzes vom 18. 
Dezember 2013 (SächsGVBl. S. 970, 
971), das zuletzt durch Artikel 4 des 
Gesetzes vom 28. Juni 2018 (SächsGV-
Bl. S. 458) und durch Artikel 1 des Ge-

setzes vom 28. Juni 2018 (SächsGVBl. 
S. 430) geändert worden ist. Darüber 
hinaus erhalten die Ortsvorsteher als 
Sachentschädigung eine Parkgenehmi-
gung zum kostenlosen Parken im Stadt-
gebiet (Ausnahmegenehmigung).“

b)	 Der Absatz 2 wird gestrichen.
c)	 Der alte Absatz 3 wird Absatz 2. Der 

Wortlaut „§ 2 Abs. 3 KomAEVO“ wird 
durch den Wortlaut „§ 155 a Abs. 4 
SächsBG“ ersetzt.

d)	 Der alte Absatz 4 wird Absatz 3.
Ziffer 3: Es wird folgender neuer § 8 ein-
gefügt:

„§ 8 Befugnis zur Datenverarbeitung
(1) Zur Berechnung der Höhe und Zahlung 
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3. Satzung zur Änderung Satzung der Stadt Pirna über die Entschädigung 
für die ehrenamtliche Tätigkeit bei Wahlen, Volks- und Bürgerentscheiden 
(Entschädigungssatzung Wahlhelfer)
Vom 29.01.2019

Aufgrund § 4 Abs. 2 und § 21 der Säch-
sischen Gemeindeordnung in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 9. März 
2018 (SächsGVBl. S. 62) hat der Stadt-
rat der Stadt Pirna in seiner Sitzung am 
29.01.2019 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1 Änderungen
Die Satzung der Stadt Pirna über die Ent-
schädigung für die ehrenamtliche Tätigkeit 
bei Wahlen, Volks- und Bürgerentschei-
den vom 13.12.2016, öffentlich bekannt 
gemacht im Amtsblatt der Stadt Pirna 
„Pirnaer Anzeiger“ Nr. 01 / 2017 am 18. 
Januar 2017 zuletzt geändert am
11.12.2018, öffentlich bekannt gemacht 
im Amtsblatt der Stadt Pirna „Pirnaer 
Anzeiger“ Nr. 01 / 2019 am 16.01.2019 
wird wie folgt geändert:

Der § 2 wird wie folgt geändert:
a)	 Der Absatz 3 entfällt.
b)	 Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

§ 2 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach der öf-
fentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Pirna, 30.01.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Hinweise nach § 4 Sächsische 
Gemeindeordnung:
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Sat-
zungen, die unter Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Sächs-
GemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von An-

fang an gültig zu Stande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung oder des 

anderen Ortsrechts nicht oder fehler-
haft erfolgt ist, 

2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat, 

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

der Aufwandsentschädigung für die aus-
geübte ehrenamtliche Tätigkeit nach die-
ser Satzung ist die Erhebung folgender Da-
ten von den ehrenamtlich Tätigen zulässig:
1.	 Name, Geburtsdatum und Anschrift 

des ehrenamtlich Tätigen
2.	 Daten zur Berechnung der Höhe der 

Aufwandsentschädigung, insbesondere 
die Einsatzzeit und die ausgeübte Tätig-
keit

3.	 das Kfz.-Kennzeichen nach § 1 Abs. 2 
sowie 

4.	 Daten zur Zahlung der Aufwandsent-
schädigung, insbesondere die Bankver-
bindung.

(2) Die personenbezogenen Daten werden 
10 Jahre aufbewahrt.
(3) Bei der Verarbeitung dieser personen-
bezogenen Daten sind die Vorschriften 
der Verordnung (EU) 2016 / 679 des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom  
27. April 2016 zum Schutz natürlicher Per-
sonen bei der Verarbeitung personenbe-
zogener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95 / 46 /
EG (Datenschutz-Grundverordnung) in der 

jeweils geltenden Fassung zu beachten.“
3. Der bisherige § 8 wird § 9.

§ 2 Inkrafttreten
§ 1 Ziffer 1 und 3 treten rückwirkend zum 
25.05.2018 in Kraft. § 1 Ziffer 2 tritt rück-
wirkend zum 01.01.2018 in Kraft. 

Pirna, 30.01.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Hinweise nach § 4 Sächsische Gemein-
deordnung:
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Sat-
zungen, die unter Verletzungen von Ver-
fahrens- oder Formvorschriften der Sächs-
GemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung oder des 

anderen Ortsrechts nicht oder fehler-
haft erfolgt ist, 

2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 

Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat, 

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Andere Verletzungen können nach 
Ablauf der bezeichneten Frist nicht mehr 
geltend gemacht werden.

Pirna, 30.01.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Anlage 1 zur Beschluss-Nr. 19 / 1025-01.0
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Öffentliche Bekanntmachung 
der Stadtverwaltung Pirna zur Durchführung der Wahlen zum Stadtrat der Stadt Pirna und den Ortschaftsräten der 
Ortschaften Graupa und Birkwitz-Pratzschwitz am 26. Mai 2019

1.	 Wahltag, Zahl der zu wählenden 
Mitglieder

Die Wahlen zum Stadtrat der Stadt Pirna 
und der Ortschaftsräte der Ortschaften 

Graupa und Birkwitz-Pratzschwitz finden 
am 26. Mai 2019 statt. Die Wahlen wer-
den als verbundene Wahlen mit den am 
selben Tag stattfindenden Wahlen zum 

Europäischen Parlament sowie des Kreis-
tages des Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge durchgeführt.

Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder

Höchstzahl der Bewerber 
je Wahlvorschlag

Mindestzahl Unterstüt-
zungsunterschriften

Stadtrat Pirna 26 39 100

Ortschaftsrat Graupa 8 12 30

Ortschaftsrat Birkwitz-Pratzschwitz 8 12 20

2.	 Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

Parteien und Wählervereinigungen wer-
den hiermit aufgefordert, Wahlvorschläge 
für diese Wahlen, frühestens am Tag nach 
dieser Bekanntmachung und bis spätes-
tens 21. März 2019, 18:00 Uhr, bei der 
Vorsitzenden des einheitlichen Gemein-
dewahlausschusses der Verwaltungsge-
meinschaft schriftlich zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Pirna 
oder als Postsendung einzureichen bei der:
JJ Stadtverwaltung Pirna

Vorsitzende des Gemeindewahlaus-
schusses
Rathaus, Zimmer 125
Am Markt1 / 2
01796 Pirna
JJ Telefon: 03501 556-316 oder 03501 

556-281
JJ Öffnungszeiten: 

Montag		  nach Vereinbarung
Dienstag		 08:00 bis 12:00 und 		
			   13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch	 nach Vereinbarung
Donnerstag	 08:00 bis 12:00 und 
			   13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag		  nach Vereinbarung

Für die Einreichung des Wahlvorschlags 
einschließlich aller Unterlagen ist die elekt-
ronische Form ausgeschlossen (§ 6a Abs. 4 
Satz 4 KomWG).

3.	 Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
Die Wahlvorschläge sind unter Beachtung 
der gesetzlichen Vorschriften des Gesetzes 
über die Kommunalwahlen im Freistaat 
Sachsen (Kommunalwahlgesetz – Kom-
WG) und der Verordnung des Sächsischen 
Staatsministeriums des Innern zur Durch-
führung des Gesetzes über die Kommunal-
wahlen im Freistaat Sachsen (Kommunal-
wahlordnung – KomWO) aufzustellen und 
einzureichen. Sie müssen den Bestimmun-
gen über Inhalt und Form der Wahlvor-
schläge in den §§ 6 a bis 6 e KomWG sowie 
§ 16 KomWO entsprechen. Dem Wahl-
vorschlag sind die im § 16 Abs. 3 Kom-
WO genannten Unterlagen beizufügen: 
JJ Erklärung eines jeden Bewerbers, dass 

er der Aufnahme in den Wahlvorschlag 
unwiderruflich zustimmt, und er nicht 
für dieselbe Wahl in einem anderen 
Wahlvorschlag aufgestellt ist (Zustim-
mungserklärung),
JJ Bescheinigung der zuständigen Ge-

meinde über die Wählbarkeit für jeden 
Bewerber,
JJ Ausfertigung der Niederschrift über die 

Mitglieder-  /  Vertreterversammlung zur 
Bewerberaufstellung einschließlich der 
zugehörigen Versicherungen an Eides 
statt,
JJ im Falle der Anwendung von § 6 c 

Abs. 1 Satz 4 KomWG eine von dem 

für den Landkreis oder die Gemeinde 
zuständigen Vorstand oder sonst Ver-
tretungsberechtigten der Partei oder 
mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigung unterzeichnete schrift-
liche Bestätigung, dass die Vorausset-
zungen für dieses Verfahren vorlagen, 
JJ beim Wahlvorschlag einer mitglied-

schaftlich organisierten Wählerverei-
nigung oder einer Partei die gültige 
Satzung zum Nachweis der mitglied-
schaftlichen Organisation, sofern diese 
nicht gemäß § 6 Abs. 3 des Parteienge-
setzes beim Bundeswahlleiter hinterlegt 
ist,
JJ beim Wahlvorschlag einer nicht mit-

gliedschaftlich organisierten Wählerver-
einigung für jeden Unterzeichner des 
Wahlvorschlages eine Bescheinigung 
der zuständigen Gemeinde über sein 
Wahlrecht,
JJ bei ausländischen Unionsbürgern eine 

Versicherung an Eides statt nach § 6 a 
Abs. 3 KomWG. 

Wählbar sind Bürger der Stadt Pirna bzw. 
der jeweiligen Ortschaft, sofern sie nicht 
nach § 31 Abs. 2 der Gemeindeordnung 
für den Freistaat Sachsen von der Wähl-
barkeit ausgeschlossen sind.
Bürger der Stadt ist jeder Deutsche im 
Sinne des Artikels 116 des Grundgeset-
zes und jeder Staatsangehörige eines an-

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf der in Satz 1 genann-
ten Frist jedermann diese Verletzung 

geltend machen. Andere Verletzungen 
können nach Ablauf der bezeichne-
ten Frist nicht mehr geltend gemacht  
werden.

Pirna, 30.01.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Anlage 1 zur Beschluss-Nr. 19 / 1050-10.0
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deren Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, der das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und seit mindestens drei Monaten 
in der Stadt bzw. jeweiligen Ortschaft  
wohnt.
Als Bewerber einer Partei oder mitglied-
schaftlich organisierten Wählerverei-
nigung kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in
JJ einer Versammlung der im Zeitpunkt 

ihres Zusammentritts wahlberechtigten 
Mitglieder im Wahlgebiet (Mitglieder-
versammlung) oder 
JJ einer Versammlung der aus ihrer Mit-

te gewählten Vertreter (Vertreterver-
sammlung)

hierzu in geheimer Wahl gewählt worden 
ist. In gleicher Weise ist die Reihenfolge 
der Bewerber festzulegen. Jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung vorzustellen.
Das Nähere über die Wahl von Vertretern 
für Vertreterversammlungen, über die Ein-
berufung und Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlungen sowie über das Verfahren für 
die Wahl der Bewerber regeln die Parteien 
und mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen durch ihre Satzungen.
Als Bewerber in Wahlvorschlägen nicht 
mitgliedschaftlich organisierter Wäh-
lervereinigungen kann nur benannt 
werden, wer in einer Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählerverei-
nigung von der Mehrheit der anwesenden 
Angehörigen hierzu gewählt worden ist. In 
gleicher Weise ist die Reihenfolge der Be-
werber festzulegen. 
Mit dem Wahlvorschlag ist eine Nieder-
schrift über die Wahl der Bewerber mit 
Angaben zu Ort, Art und Zeit der Ver-
sammlung, Zahl der erschienenen Stimm-
berechtigten und dem Ergebnis der Wah-
len einzureichen. Außerdem haben der 
Leiter und zwei von der Versammlung 
festgelegte stimmberechtigte Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die Be-
werber in geheimer Wahl bestimmt wur-
den und die Bewerber Gelegenheit hatten, 
sich und ihr Programm der Versammlung 
vorzustellen.
Die Wahlvorschläge von Parteien und 
mitgliedschaftlich organisierten Wäh-

lervereinigungen sind von dem für das 
Wahlgebiet zuständigen Vorstand oder 
sonst Vertretungsberechtigten eigenhän-
dig zu unterzeichnen. Besteht der Vor-
stand oder sonst Vertretungsberechtigte 
aus mehr als drei Mitgliedern, genügt 
die Unterschrift von drei Mitgliedern, da-
runter die des Vorsitzenden oder seines  
Stellvertreters.
Die Wahlvorschläge von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereini-
gungen sind von drei wahlberechtigten 
Angehörigen der Vereinigung, die an der 
Versammlung zur Bewerberaufstellung 
teilgenommen haben, eigenhändig zu un-
terzeichnen.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer 
Parteien oder Wählervereinigungen erfor-
dern jeweils drei Unterschriften nach § 6 a 
Abs. 4 KomWG für jeden der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger. Die Wahlvorschlags-
träger haben unabhängig voneinander je-
der ein Aufstellungsverfahren nach § 6 c 
KomWG durchzuführen.

4.	 Informationen zum Datenschutz bei 
der Aufstellung der Bewerber in 
Wahlvorschlägen

Indem die Wahlbewerber im Rahmen 
der Aufstellungsversammlung dem Ver-
sammlungsleiter die für die Erstellung des 
Wahlvorschlages (Anlage 16 zur KomWO) 
notwendigen personenbezogenen Da-
ten mitteilen, die Zustimmungserklärung 
(Anlage 17 zur KomWO) und, soweit sie 
Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union sind, eine Versicherung an 
Eides statt gemäß § 6 a Abs. 3 des Kom-
munalwahlgesetzes abgeben, entstehen 
für die den Wahlvorschlag aufstellende 
Partei bzw. Wählervereinigung aktive 
datenschutzrechtliche Hinweispflichten 
nach Artikel 13 der Datenschutz-Grund-
verordnung. Es wird empfohlen, dem 
Wahlbewerber im Rahmen der Aufstel-
lungsversammlung ein standardisiertes 
Merkblatt entsprechend dem Musterformu-
lar 1 unter http: /  / www.datenschutzrecht. 
sachsen.de / informationspflichten.html 
auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Zustimmungserklärung trotz 
einer eventuellen datenschutzrechtlichen 
Geltendmachung der Berichtigung und 
Löschung materiell-rechtlich gültig bleibt. 
(§ 6 a Abs. 2 Satz 2 KomWG)

5.	 Vordrucke 
Die Vordrucke für Wahlvorschläge, Zu-
stimmungserklärungen, Wählbarkeits- und 
Wahlrechtsbescheinigungen, Niederschrif-
ten über die Mitglieder- / Vertreterver-
sammlungen zur Bewerberaufstellung ein-
schließlich zugehöriger eidesstattlicher 
Versicherungen sind, während der allge-
meinen üblichen Öffnungszeiten, erhält-
lich bei der:
JJ Stadtverwaltung Pirna

Fachdienst IT, Statistik und Wahlen
Rathaus, Zimmer 125
Am Markt 1 / 2
01796 Pirna
JJ Telefon: 03501 556-316 oder 03501 

556-281
JJ Öffnungszeiten:	

Montag		  nach Vereinbarung
Dienstag		 08:00 bis 12:00 und
 			   13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch	 nach Vereinbarung
Donnerstag	 08:00 bis 12:00 und 		
			   13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag		  nach Vereinbarung

6.	 Hinweise auf Unterstützungsunter-
schriften

Jeder Wahlvorschlag muss entspre-
chend der unter Punkt 1. angegebenen 
Mindestzahl von Wahlberechtigten des 
Wahlgebietes, die keine Bewerber des 
Wahlvorschlages sind, unterstützt wer-
den (Unterstützungsunterschriften). Die 
Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt 
der Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
gegeben sein. Die Unterstützungsunter-
schrift muss vom Wahlberechtigten bei 
der Stadtverwaltung Pirna auf einem Un-
terschriftsformblatt unter Angabe von 
Familienname, Vorname, Geburtsdatum 
und Anschrift der Hauptwohnung sowie 
des Tages der Unterschrift eigenhändig 
geleistet werden. Ein Wahlberechtig-
ter kann für dieselbe Wahl nur für einen 
Wahlvorschlag eine Unterstützungsunter-
schrift leisten. Hat ein Wahlberechtigter 
für dieselbe Wahl für mehrere Wahlvor-
schläge eine Unterstützungsunterschrift 
geleistet, sind alle seine Unterschriften 
ungültig. Eine geleistete Unterstützungs-
unterschrift kann nicht zurückgenommen  
werden.
Die Unterstützungsunterschriften können 
nach Einreichung des Wahlvorschlags für 

http://www.datenschutzrecht.
sachsen.de/informationspflichten.html
http://www.datenschutzrecht.
sachsen.de/informationspflichten.html
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Öffentliche Bekanntmachung 
der erfüllenden Gemeinde Pirna im Namen der Mitgliedsgemeinde Dohma zur Durchführung der Wahl zum Gemeinderat 
der Gemeinde Dohma am 26. Mai 2019

1.	 Wahltag, Zahl der zu wählenden 
Mitglieder

Die Wahl zum Gemeinderat der Gemeinde 

Dohma findet am 26. Mai 2019 statt. Die 
Wahl wird als verbundene Wahl mit den 
am selben Tag stattfindenden Wahlen zum 

Europäischen Parlament sowie des Kreista-
ges des Landkreises Sächsische Schweiz-
Osterzgebirge durchgeführt.

Anzahl der zu wählenden 
Mitglieder

Höchstzahl der Bewerber 
je Wahlvorschlag

Mindestzahl Unterstüt-
zungsunterschriften

Gemeinderat Dohma 12 18 20

2.	 Aufforderung zur Einreichung von 
Wahlvorschlägen

Parteien und Wählervereinigungen wer-
den hiermit aufgefordert, Wahlvorschläge 
für diese Wahl, frühestens am Tag nach 
dieser Bekanntmachung und bis spätes-
tens 21. März 2019, 18:00 Uhr, bei der 
Vorsitzenden des einheitlichen Gemein-
dewahlausschusses der Verwaltungsge-
meinschaft schriftlich zu den allgemeinen 
Öffnungszeiten der Stadtverwaltung Pirna 
oder als Postsendung einzureichen bei der:
JJ Stadtverwaltung Pirna

Vorsitzende des Gemeindewahlaus-
schusses
Rathaus, Zimmer 125
Am Markt1 / 2
01796 Pirna

JJ Telefon 03501 556-316 oder 03501 
556-281
JJ Öffnungszeiten:	

Montag		  nach Vereinbarung
Dienstag		 08:00 bis 12:00 und 
			   13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch	 nach Vereinbarung
Donnerstag	 08:00 bis 12:00 und 
			   13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag		  nach Vereinbarung

Für die Einreichung des Wahlvorschlags 
einschließlich aller Unterlagen ist die elekt-
ronische Form ausgeschlossen (§ 6 a Abs. 4 
Satz 4 KomWG).

3.	 Inhalt und Form der Wahlvorschläge 
Die Wahlvorschläge sind unter Beach-
tung der gesetzlichen Vorschriften des 

Gesetzes über die Kommunalwahlen im 
Freistaat Sachsen (Kommunalwahlge-
setz – KomWG) und der Verordnung des 
Sächsischen Staatsministeriums des Innern 
zur Durchführung des Gesetzes über die 
Kommunalwahlen im Freistaat Sachsen 
(Kommunalwahlordnung – KomWO) auf-
zustellen und einzureichen. Sie müssen 
den Bestimmungen über Inhalt und Form 
der Wahlvorschläge in den §§ 6 a bis 6 e 
KomWG sowie § 16 KomWO entsprechen. 
Dem Wahlvorschlag sind die im § 16 Abs. 
3 KomWO genannten Unterlagen beizufü-
gen:
JJ Erklärung eines jeden Bewerbers, dass 

er der Aufnahme in den Wahlvorschlag 
unwiderruflich zustimmt, und er nicht 
für dieselbe Wahl in einem anderen 

die Stadtrats- und Ortschaftsratswahlen 
bei der 
JJ Stadtverwaltung Pirna

Bürgerbüro
Am Markt 1 / 2
01796 Pirna

bis zum 21. März 2019, 18.00 Uhr, geleis-
tet werden.
JJ Öffnungszeiten Bürgerbüro:	

Montag		  8:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag		 8:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch	 8:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag	 8:00 bis 19:00 Uhr
Freitag		  8:00 bis 12:00 Uhr

Die Wahlberechigten haben sich auf Ver-
langen auszuweisen.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit 
oder wegen einer körperlichen Beeinträch-
tigung gehindert sind, die Stadtverwaltung 
aufzusuchen, können die Unterstützung 
durch Erklärung vor einem Beauftragten 
der Stadtverwaltung ersetzen. Dies haben 
sie bei der Vorsitzenden des einheitlichen 

Gemeindewahlausschusses spätestens 
bis 14. März 2019 schriftlich zu bean-
tragen; dabei sind die Hinderungsgründe 
glaubhaft zu machen.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder mit-
gliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigung, die aufgrund eines eigenen Wahl-
vorschlags 
a)	 im Sächsischen Landtag vertreten ist 

oder
b)	 seit der letzten Wahl im Stadtrat der 

Gemeinde vertreten ist
bedarf keiner Unterstützungsunterschrif-
ten. Dies gilt entsprechend für den Wahl-
vorschlag einer nicht mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigung, wenn er 
von der Mehrheit der für die Wählerverei-
nigung Gewählten, die dem Stadtrat zum 
Zeitpunkt der Einreichung angehören, un-
terschrieben ist.
Bei der Einreichung der Wahlvorschläge 
zur Wahl der Ortschaftsräte ist wie vorste-
hend zu verfahren. Darüber hinaus bedarf 

auch der Wahlvorschlag einer Partei oder 
Wählervereinigung für eine Ortschaftsrats-
wahl, die aufgrund eines eigenen Wahl-
vorschlages seit der letzten regelmäßigen 
Wahl im Ortschaftsrat vertreten ist, keiner 
Unterstützungsunterschriften. Für nicht 
mitgliedschaftlich organisierte Wählerver-
einigungen gilt dies wieder unter der Maß-
gabe, dass der Wahlvorschlag zusätzlich 
von der Mehrheit der zum Zeitpunkt der 
Einreichung im Ortschaftsrat für die Wäh-
lervereinigung vertretenen Gewählten un-
terzeichnet ist.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer 
Parteien oder Wählervereinigungen bedür-
fen dann der Unterstützungsunterschrif-
ten, wenn dies für mindestens einen Wahl-
vorschlagsträger erforderlich ist.

Pirna, 13.02.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister
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Wahlvorschlag aufgestellt ist (Zustim-
mungserklärung),
JJ Bescheinigung der zuständigen Ge-

meinde über die Wählbarkeit für jeden 
Bewerber,
JJ Ausfertigung der Niederschrift über die 

Mitglieder- / Vertreterversammlung zur 
Bewerberaufstellung einschließlich der 
zugehörigen Versicherungen an Eides 
statt,
JJ im Falle der Anwendung von § 6 c 

Abs. 1 Satz 4 KomWG eine von dem 
für den Landkreis oder die Gemeinde 
zuständigen Vorstand oder sonst Ver-
tretungsberechtigten der Partei oder 
mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigung unterzeichnete schrift-
liche Bestätigung, dass die Vorausset-
zungen für dieses Verfahren vorlagen, 
JJ beim Wahlvorschlag einer mitgliedschaft-

lich organisierten Wählervereinigung 
oder einer Partei die gültige Satzung 
zum Nachweis der mitgliedschaftlichen 
Organisation, sofern diese nicht gemäß 
§ 6 Abs. 3 des Parteiengesetzes beim 
Bundeswahlleiter hinterlegt ist,
JJ beim Wahlvorschlag einer nicht mit-

gliedschaftlich organisierten Wählerver-
einigung für jeden Unterzeichner des 
Wahlvorschlages eine Bescheinigung 
der zuständigen Gemeinde über sein 
Wahlrecht,
JJ bei ausländischen Unionsbürgern eine 

Versicherung an Eides statt nach § 6a 
Abs. 3 KomWG. 

Wählbar sind Bürger der Gemeinde 
Dohma, sofern sie nicht nach § 31 Abs. 2 
der Gemeindeordnung für den Freistaat 
Sachsen von der Wählbarkeit ausgeschlos-
sen sind.
Bürger der Gemeinde ist jeder Deutsche 
im Sinne des Artikels 116 des Grundge-
setzes und jeder Staatsangehörige eines 
anderen Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, der das 18. Lebensjahr vollendet 
hat und seit mindestens drei Monaten in 
der Gemeinde wohnt.
Als Bewerber einer Partei oder mitglied-
schaftlich organisierten Wählerverei-
nigung kann in einem Wahlvorschlag nur 
benannt werden, wer in
JJ einer Versammlung der im Zeitpunkt 

ihres Zusammentritts wahlberechtigten 
Mitglieder im Wahlgebiet (Mitglieder-
versammlung) oder 

JJ einer Versammlung der aus ihrer Mit-
te gewählten Vertreter (Vertreterver-
sammlung)

hierzu in geheimer Wahl gewählt worden 
ist. In gleicher Weise ist die Reihenfolge 
der Bewerber festzulegen. Jeder stimmbe-
rechtigte Teilnehmer der Versammlung ist 
vorschlagsberechtigt. Den Bewerbern ist 
Gelegenheit zu geben, sich und ihr Pro-
gramm der Versammlung vorzustellen.
Das Nähere über die Wahl von Vertretern 
für Vertreterversammlungen, über die Ein-
berufung und Beschlussfähigkeit der Ver-
sammlungen sowie über das Verfahren für 
die Wahl der Bewerber regeln die Parteien 
und mitgliedschaftlich organisierten Wäh-
lervereinigungen durch ihre Satzungen.
Als Bewerber in Wahlvorschlägen nicht 
mitgliedschaftlich organisierter Wäh-
lervereinigungen kann nur benannt 
werden, wer in einer Versammlung der im 
Zeitpunkt ihres Zusammentritts wahlbe-
rechtigten Angehörigen der Wählerverei-
nigung von der Mehrheit der anwesenden 
Angehörigen hierzu gewählt worden ist. In 
gleicher Weise ist die Reihenfolge der Be-
werber festzulegen.
Mit dem Wahlvorschlag ist eine Nieder-
schrift über die Wahl der Bewerber mit 
Angaben zu Ort, Art und Zeit der Ver-
sammlung, Zahl der erschienenen Stimm-
berechtigten und dem Ergebnis der Wah-
len einzureichen. Außerdem haben der 
Leiter und zwei von der Versammlung 
festgelegte stimmberechtigte Teilnehmer 
an Eides statt zu versichern, dass die Be-
werber in geheimer Wahl bestimmt wur-
den und die Bewerber Gelegenheit hatten, 
sich und ihr Programm der Versammlung 
vorzustellen.
Die Wahlvorschläge von Parteien und mit-
gliedschaftlich organisierten Wählerver-
einigungen sind von dem für das Wahl-
gebiet zuständigen Vorstand oder sonst 
Vertretungsberechtigten eigenhändig zu 
unterzeichnen. Besteht der Vorstand oder 
sonst Vertretungsberechtigte aus mehr als 
drei Mitgliedern, genügt die Unterschrift 
von drei Mitgliedern, darunter die des Vor-
sitzenden oder seines Stellvertreters.
Die Wahlvorschläge von nicht mitglied-
schaftlich organisierten Wählervereini-
gungen sind von drei wahlberechtigten 
Angehörigen der Vereinigung, die an der 
Versammlung zur Bewerberaufstellung 

teilgenommen haben, eigenhändig zu un-
terzeichnen.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer 
Parteien oder Wählervereinigungen erfor-
dern jeweils drei Unterschriften nach § 6 a 
Abs. 4 KomWG für jeden der beteiligten 
Wahlvorschlagsträger. Die Wahlvorschlags-
träger haben unabhängig voneinander je-
der ein Aufstellungsverfahren nach § 6 c 
KomWG durchzuführen.

4.	 Informationen zum Datenschutz bei 
der Aufstellung der Bewerber in 
Wahlvorschlägen

Indem die Wahlbewerber im Rahmen 
der Aufstellungsversammlung dem Ver-
sammlungsleiter die für die Erstellung des 
Wahlvorschlages (Anlage 16 zur KomWO) 
notwendigen personenbezogenen Da-
ten mitteilen, die Zustimmungserklärung 
(Anlage 17 zur KomWO) und, soweit sie 
Bürger anderer Mitgliedsstaaten der Euro-
päischen Union sind, eine Versicherung an 
Eides statt gemäß § 6 a Abs. 3 des Kom-
munalwahlgesetzes abgeben, entstehen 
für die den Wahlvorschlag aufstellende 
Partei bzw. Wählervereinigung aktive 
datenschutzrechtliche Hinweispflichten 
nach Artikel 13 der Datenschutz-Grund-
verordnung. Es wird empfohlen, dem 
Wahlbewerber im Rahmen der Aufstel-
lungsversammlung ein standardisiertes 
Merkblatt entsprechend dem Musterformu-
lar 1 unter http:/ /www.datenschutzrecht. 
sachsen.de/informationspflichten.html 
auszuhändigen. Dabei ist darauf hinzuwei-
sen, dass die Zustimmungserklärung trotz 
einer eventuellen datenschutzrechtlichen 
Geltendmachung der Berichtigung und 
Löschung materiell-rechtlich gültig bleibt. 
(§ 6 a Abs. 2 Satz 2 KomWG)

5.	 Vordrucke 
Die Vordrucke für Wahlvorschläge, Zu-
stimmungserklärungen, Wählbarkeits- und 
Wahlrechtsbescheinigungen, Niederschrif-
ten über die Mitglieder- / Vertreterver-
sammlungen zur Bewerberaufstellung ein-
schließlich zugehöriger eidesstattlicher 
Versicherungen sind während der allge-
meinen üblichen Öffnungszeiten, erhält-
lich bei der:
JJ Stadtverwaltung Pirna

Fachdienst IT, Statistik und Wahlen
Rathaus, Zimmer 125

http://www.datenschutzrecht.
sachsen.de/informationspflichten.html
http://www.datenschutzrecht.
sachsen.de/informationspflichten.html
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Am Markt 1 / 2
01796 Pirna
JJ Telefon 03501 556-316 oder 03501 

556-281
JJ Öffnungszeiten:	

Montag		  nach Vereinbarung
Dienstag		 08:00 bis 12:00 und 
			   13:00 bis 16:00 Uhr
Mittwoch	 nach Vereinbarung
Donnerstag	 08:00 bis 12:00 und 
			   13:00 bis 18:00 Uhr
Freitag		  nach Vereinbarung

6.	 Hinweise auf Unterstützungsunter-
schriften

Jeder Wahlvorschlag muss entspre-
chend der unter Punkt 1. angegebenen 
Mindestzahl von Wahlberechtigten des 
Wahlgebietes, die keine Bewerber des 
Wahlvorschlages sind, unterstützt wer-
den (Unterstützungsunterschriften). Die 
Wahlberechtigung muss zum Zeitpunkt 
der Unterzeichnung des Wahlvorschlags 
gegeben sein. Die Unterstützungsunter-
schrift muss vom Wahlberechtigten in der 
Stadtverwaltung Pirna als zuständige Stel-
le für das Führen des Melderegisters auf 
einem Unterschriftsformblatt unter Anga-
be von Familienname, Vorname, Geburts-
datum und Anschrift der Hauptwohnung 
sowie des Tages der Unterschrift eigenhän-
dig geleistet werden. Ein Wahlberechtig-

ter kann für dieselbe Wahl nur für einen 
Wahlvorschlag eine Unterstützungsunter-
schrift leisten. Hat ein Wahlberechtigter 
für dieselbe Wahl für mehrere Wahlvor-
schläge eine Unterstützungsunterschrift 
geleistet, sind alle seine Unterschriften 
ungültig. Eine geleistete Unterstützungs-
unterschrift kann nicht zurückgenommen  
werden.
Die Unterstützungsunterschriften können 
nach Einreichung des Wahlvorschlags für 
die Gemeinderatswahl Dohma bei der 
JJ Stadtverwaltung Pirna

Bürgerbüro
Am Markt 1 / 2
01796 Pirna

bis zum 21. März 2019, 18:00 Uhr, ge-
leistet werden.
JJ Öffnungszeiten Bürgerbüro:	

Montag		  8:00 bis 12:00 Uhr
Dienstag		 8:00 bis 19:00 Uhr
Mittwoch	 8:00 bis 12:00 Uhr
Donnerstag	 8:00 bis 19:00 Uhr
Freitag		  8:00 bis 12:00 Uhr

Die Wahlberechtigten haben sich auf Ver-
langen auszuweisen.
Wahlberechtigte, die infolge Krankheit 
oder wegen einer körperlichen Beein-
trächtigung gehindert sind, die Stadt-
verwaltung aufzusuchen, können die 
Unterstützung durch Erklärung vor ei-
nem Beauftragten der Stadtverwaltung 

ersetzen. Dies haben sie bei der Vorsit-
zenden des einheitlichen Gemeindewahl-
ausschusses spätestens bis 14. März 
2019 schriftlich zu beantragen; dabei 
sind die Hinderungsgründe glaubhaft zu  
machen.
Der Wahlvorschlag einer Partei oder mit-
gliedschaftlich organisierten Wählerverei-
nigung, die aufgrund eines eigenen Wahl-
vorschlags
JJ im Sächsischen Landtag vertreten ist 

oder 
JJ seit der letzten Wahl im Gemeinderat 

der Gemeinde vertreten ist
bedarf keiner Unterstützungsunterschrif-
ten. Dies gilt entsprechend für den Wahl-
vorschlag einer nicht mitgliedschaftlich 
organisierten Wählervereinigung, wenn er 
von der Mehrheit der für die Wählerverei-
nigung Gewählten, die dem Gemeinderat 
zum Zeitpunkt der Einreichung angehö-
ren, unterschrieben ist.
Gemeinsame Wahlvorschläge mehrerer 
Parteien oder Wählervereinigungen bedür-
fen dann der Unterstützungsunterschrif-
ten, wenn dies für mindestens einen Wahl-
vorschlagsträger erforderlich ist.

Pirna, 13.02.2019

Klaus-Peter Hanke
Oberbürgermeister

Zahlungshinweis

Die Stadtverwaltung Pirna macht darauf 
aufmerksam, dass bis zum 15.02.2019 fol-
gende Abgaben:
JJ Grundsteuer 	I. Quartal und Nachzah-

lungen
JJ Gewerbesteuer 	I. Quartal und Nach-

zahlungen
JJ Hundesteuer 	I. Quartal und Nachzah-

lungen
JJ Zweitwohnungssteuer I. Quartal und 

Nachzahlungen
JJ sowie Verwaltungsgebühren, Kos-

ten und Beiträge
zur Zahlung fällig sind.
Wir bitten die Abgabenpflichtigen die 
Beträge entsprechend den vorliegen-
den Bescheiden bis zur Fälligkeit ein-
zuzahlen.
Die nicht bis zur Fälligkeit entrichteten 

Steuern, Abgaben und Gebühren werden 
sonst im Wege des Verwaltungszwangs-
verfahrens nach § 13 SächsVwVG ge-
mahnt. Hierfür entstehen Mahngebühren 
von mindestens 8,50 EUR. Entsprechend 
§ 240 Abgabenordnung werden für jeden 
angefangenen Monat vom Fälligkeitstag 
gerechnet, eins von Hundert des, auf den 
nächsten durch fünfzig teilbaren Betrag, 
abgerundeten rückständigen Betrages 
Säumniszuschläge erhoben.

Hinweis für die Grundsteuerzahler:
Die Grundsteuer wird nach den Vorschrif-
ten des Grundsteuergesetzes festgesetzt 
und erhoben.
Grundlage für die Zurechnung eines Ob-
jektes zu einem Steuerschuldner und für 
die Berechnung der Grundsteuer ist der 

Grundsteuermessbescheid des Finanzam-
tes. Eine Änderung oder Aufhebung des 
Grundsteuerbescheides kann somit erst 
erfolgen, wenn der Grundlagenbescheid 
des Finanzamtes geändert oder aufgeho-
ben wurde.
Gemäß § 9 Abs. 1 Grundsteuergesetz 
(GrStG) wird die Grundsteuer nach den 
Verhältnissen zu Beginn des Kalenderjah-
res festgesetzt (sog. Stichtagsprinzip). Das 
Stichtagsprinzip bedeutet, dass Änderun-
gen während des Kalenderjahres sich erst 
für die Grundsteuer des nächsten Kalen-
derjahres auswirken können.
Beim Verkauf eines Steuerobjektes wäh-
rend des Jahres bleibt der Veräußerer Steu-
erschuldner bis zum Ablauf des Jahres, in 
dem der Eigentumsübergang stattgefun-
den hat bzw. bis zur Fortschreibung auf-
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Öffentliche Zustellung 
gemäß §§ 1 und 2 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Verwaltungszustellungsrechts für den 
Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m. § 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)

Öffentliche Bekanntmachung der Gemeindeverwaltung Dohma
In der 43. Sitzung des Gemeinderates wurden folgende Beschlüsse gefasst

Übertragung der Aufgabe des ge-
förderten Breitbandausbaus auf den 
Landkreis Sächsische Schweiz-Osterz-
gebirge
1.	 Der Gemeinderat beschließt, die Aufga-

be des geförderten Breitbandausbaus 
in den gegenwärtig unterversorgten 
Bereichen auf den Landkreis Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge zu übertragen. 
Ausdruck dessen ist die Unterzeich-
nung der angehangenen Vereinbarung 
über den geförderten Breitbandausbau.

2.	 Der Bürgermeister wird beauftragt, die 
Vereinbarung über den geförderten 
Breitbandausbau im Landkreis Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge zu unter-
zeichnen.

3.	 Die Umsetzung der Wirtschaftlichkeits-
lückenförderung nach den Förderrichtli-
nien „Förderung zur Unterstützung des 
Breitbandausbaus in der Bundesrepub-
lik Deutschland“ des Bundesministeri-
ums für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur vom 22.10.2015 in der 1. Novelle 
vom 03.07.2018 sowie der „Richtlinie 
Digitale Offensive Sachsen“ (RL DiOS) 
des Sächsischen Staatsministeriums für 
Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vom 
18.09.2018 wird vom Stadt- / Gemein-
derat zur Kenntnis genommen.

4.	 Die Stadtverwaltung Pirna wird beauf-
tragt, einvernehmlich die Auflösung 
des Vertrages der Planungs- und Be-
ratungsleistungen zum Zeitpunkt der 

Vorlage des Ergebnisberichtes mit der 
Firma MUGLER AG herbeizuführen. 

5.	 Die Stadtverwaltung Pirna wird beauf-
tragt, entsprechend der erbrachten 
Leistungen mit Vorlage des Ergebnis-

grund eines neuen Steuermessbescheides 
des Finanzamtes.
Nach einem Verkauf ist die Ummeldung 
des Steuerobjektes durch Einreichen des 
Kaufvertrages oder ähnlichen Schriftstü-
cken beim Finanzamt Pirna, Bewertungs-
stelle, Clara-Zetkin-Straße 1 in 01796 
Pirna vorzunehmen. Notariell geschlosse-
ne Kaufverträge werden durch den Notar 
weitergereicht.
Beispiel: Der Kaufvertrag zum Grundstück 
wurde am 17.12.2017 geschlossen. In 
diesem Vertrag war vereinbart, dass Be-
sitz und Nutzung ab vollständiger Kauf-
preiszahlung an den Käufer übergehen. 
Der Kaufpreis wurde am 03.02.2018 
vollständig beglichen. Der Übergang des 
Grundstückes fand somit zum 03.02.2018 
statt. Die Grundsteuer des verkauften 
Objektes ist daher in jedem Fall bis zum 

31.12.2018 durch den Veräußerer zu  
begleichen.
Die getroffenen Vereinbarungen im Kauf-
vertrag, wie z. B. das Übergehen aller Rech-
te und Pflichten mit Abschluss des Kauf-
vertrages oder der Steuerübergangstermin 
haben nur privatrechtliche Bedeutung im 
Innenverhältnis zwischen Veräußerer und 
Erwerber. Sie heben aber die öffentlich-
rechtliche Steuerschuldnerschaft nicht auf. 
Sollte der Übergang Besitz  /  Nutzen  /  Las-
ten nicht zu einem im Kaufvertrag genau 
festgelegten Datum sondern beispielswei-
se nach vollständiger Kaufpreiszahlung 
erfolgt sein, ist das Datum der vollständi-
gen Kaufpreiszahlung umgehend schrift-
lich dem Finanzamt Pirna, Bewertungs-
stelle, Clara-Zetkin-Straße 1 in 01796 
Pirna (Fax: 03501 551-9000) mitzuteilen. 
Nach dieser Mitteilung kann das Finanz-

amt Pirna die entsprechende Zurech-
nungsfortschreibung zum auf das Jahr 
der Kaufpreiszahlung folgenden 01.01.  
durchführen. 
Sobald der Stadtverwaltung Pirna der 
Grundsteuermessbescheid des Finanzam-
tes auf den neuen Eigentümer vorliegt, er-
hält der bisherige Eigentümer den Abmel-
debescheid. Da die Bearbeitungszeit des 
Finanzamtes Pirna nicht genau bestimmt 
werden kann, kann dies bedeuten, dass 
der Abmeldebescheid zum 31.12.2018 
erst im Laufe des Jahres 2019 ergeht. Bis 
zum Vorliegen dieses Abmeldebescheides 
bleibt die Zahlungspflicht des Veräußerers 
bestehen. Zu viel entrichtete Steuern wer-
den nach der Umschreibung bzw. Abmel-
dung zurückerstattet.

Birgit Erler, Stadtkämmerin

www.dohma.de

„Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird die ,Öffentliche Zustellung gemäß  
gemäß §§ 1 und 2 Gesetz zur Regelung des Verwaltungsverfahrens- und des Ver-
waltungszustellungsrechts für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfZG) i. V. m.  
§ 10 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG)‘ nicht im Internetauftritt der Stadt Pirna 
veröffentlicht. Sie kann in der gedruckten Ausgabe des Amtsblattes der Stadt Pirna 
,Pirnaer Anzeiger‘ Nr. 03 / 19 vom 13.02.2019 nachgelesen werden.“
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berichtes der Firma MUGLER AG, den 
Verwendungsnachweis zu erarbeiten 
und die Abrechnung der Fördermittel 
beim Projektträger ateneKOM zu ver-
anlassen. 

Beschluss-Nr. 19 / 0158-61.0

Dohma, 22.01.2019
Heinemann, Bürgermeister

Aufhebung des Beschlusses 18 / 0150-
60.0: Vergabe der Planungsleistungen 
der Leistungsphasen 4 bis 9 zur Fort-
führung der Objektplanung Ingenieur-
bauwerke zum Ersatzneubau eines Re-
genwasserkanals mit angeschlossenen 
Kleinkläranlagen sowie der Straßen-
entwässerung der Dorfstraße im Orts-
teil Goes der Gemeinde Dohma.
Der Gemeinderat der Gemeinde Dohma 
beschließt, die Beschlussvorlage zur Fort-
führung der Objektplanung Ingenieurbau-
werke über die Leistungsphasen 4 bis 9 
zum Ersatzneubau eines Regenwasserka-
nals mit angeschlossenen Kleinkläranla-
gen sowie der Straßenentwässerung der 
Dorfstraße im Ortsteil Goes der Gemeinde 
Dohma aufzuheben. (DBV-1826/ 0150-
60.0 vom 29.11.2018)

Beschluss-Nr. 19 / 0160-60.2

Dohma, 22.01.2019
Heinemann, Bürgermeister

Vergabe der Planungsleistungen der 
Leistungsphasen 4 bis 9 zur Fortfüh-
rung der Objektplanung Ingenieur-
bauwerke und der örtlichen Bauüber-
wachung als besondere Leistung zum 
Ersatzneubau eines Regenwasserka-
nals mit angeschlossenen Kleinkläran-
lagen sowie der Straßenentwässerung 
der Dorfstraße im Ortsteil Goes der 
Gemeinde Dohma
Der Gemeinderat der Gemeinde Dohma 
beschließt, dass zur Fortführung der Ob-
jektplanung Ingenieurbauwerke einen 
Ingenieurvertrag auf Grundlage der Ho-
norarordnung für Architekten und Ingeni-
euren mit dem Ingenieurbüro Ulrich Karsch, 
Bergstraße 11, 01796 Pirna abgeschlossen 
wird. Der Vertrag beinhaltet die Leistungs-
phasen 4 bis 9 und die örtliche Bauüber-

wachung als besondere Leistung zum Er-
satzneubau eines Regenwasserkanals mit 
angeschlossenen Kleinkläranlagen sowie 
der Straßenentwässerung der Dorfstraße 
im Ortsteil Goes der Gemeinde Dohma. 

Beschluss-Nr. 19 / 0161-60.2

Dohma, 22.01.2019
Heinemann, Bürgermeister

Vergabe der Planungsleistungen der 
Leistungsphasen 3 bis 9 zur Fortfüh-
rung der Objektplanung Ingenieur-
bauwerke, der örtlichen Bauüberwa-
chung und von weiteren Besonderen 
Leistungen zur Hochwasserschadens-
beseitigung 2013 am Lohmgrundbach 
in der Gemeinde Dohma.
Der Gemeinderat der Gemeinde Dohma 
beschließt, dass zur Fortführung der Ob-
jektplanung Ingenieurbauwerke über die 
Leistungsphase 3 und von weiteren Be-
sonderen Leistungen zur Hochwasserscha-
densbeseitigung 2013 am Lohmgrundbach 
in der Gemeinde Dohma ein Ingenieurver-
trag auf Grundlage der Honorarordnung 
für Architekten und Ingenieuren mit der 
ACI – Aquaproject Consult Ingenieurge-
sellschaft mbH, Gottfried-Keller-Straße 
13, 01157 Dresden geschlossen wird. 

Beschluss-Nr. 18 / 0154-60.2

Dohma, 22.01.2019
Heinemann, Bürgermeister

Verkauf des Grundstückes Dorfstraße 
13, Flurstück 83 / 4 Gem. Goes
Der Veräußerung des Grundstückes Dorf-
straße 13, Flurstück 83 / 4 Gem. Goes mit 

einer Größe von 192 m² zu dem vom Gut-
achterausschuss des Landkreises Sächsi-
sche Schweiz-Osterzgebirge festgestellten 
Verkehrswert in Höhe von 10.000 EUR an 
Frau Anja Uhlmann wird zugestimmt.

Beschluss-Nr. 19 / 159-20.0

Dohma, 22.01.2019
Heinemann, Bürgermeister

Eingang von Spenden – Abstimmung 
zur Annahmeerklärung
Die in der Anlage 1 (Stand: 07.01.2019) 
aufgeführte Spende / Spenden wird / wer-
den angenommen.

Beschluss-Nr. 19 / 0162-20.1

Dohma, 22.01.2019
Heinemann, Bürgermeister

1. Satzung zur Änderung Satzung der 
Gemeinde Dohma über die Entschä-
digung der ehrenamtlichen Tätigkeit 
von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern 
(Wahlhelferentschädigungssatzung)
Der Gemeinderat beschließt den vor-
liegenden Entwurf vom 03.12.2018 als 
Satzung der Gemeinde Dohma über die 
Entschädigung der ehrenamtlichen Tätig-
keit von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern 
(Wahlhelferentschädigungssatzung). Der 
Satzungsentwurf, der als Satzungsnieder-
schrift beigefügt ist, ist Bestandteil dieses 
Beschlusses.

Beschluss-Nr. 19 / 0157-10.0

Dohma, 22.01.2019
Heinemann, Bürgermeister

Übersicht Zuwendungseingang

Spende in EUR in 
Höhe von Verwendungszweck Produkt

150,00 Jugendfeuerwehr Dohma 12600.5011000

700,00 Jugendfeuerwehr Dohma 12600.50110000

21,36 Kindergarten Dohma 36510.50110000

61,89 Kindergarten „Spatzen“ Dohma 36510.211990000

933,25

Anlage 1 – öffentlich zur Beschluss-Nr. 19 / 0162-20.1 (Stand: 07.01.2019)
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Öffentliche Bekanntmachungen der Gemeinde DohmaNr. 03  /  19 · Pirnaer Anzeiger

1. Satzung zur Änderung Satzung der Gemeinde Dohma über die 
Entschädigung der ehrenamtlichen Tätigkeit von Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfern (Wahlhelferentschädigungssatzung)
Vom 22.01.2019

Aufgrund § 4 Abs. 2 der Sächsischen Ge-
meindeordnung in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März 2018 (Sächs-
GVBl. S. 62) hat der Gemeinderat der 
Gemeinde Dohma in seiner Sitzung am 
22.01.2019 folgende Satzung beschlos-
sen:

§ 1 Änderungen
Die Satzung der Gemeinde Dohma über 
die Entschädigung der ehrenamtlichen 
Tätigkeit von Wahlhelferinnen und Wahl-
helfern (Wahlhelferentschädigungssat-
zung) vom 17.07.2014, öffentlich be-
kannt gemacht im Amtsblatt der Stadt 
Pirna „Pirnaer Anzeiger“ Nr. 16 / 2014 am 
20.08.2014 wird wie folgt geändert:
1. Es wird folgender neuer § 3 aufgenom-
men:
„§ 3 Befugnis zur Datenverarbeitung
(1) Für die Wahlhelferorganisation und 
die Gewährung der Aufwandsentschädi-
gung nach dieser Satzung ist im Rahmen 
des jeweils zur Anwendung kommenden 
Wahlgesetzes die Erhebung und Verarbei-
tung folgender personenbezogener Daten 
zulässig:
JJ Persönliche Identifikations- und Kon-

taktdaten des Wahlhelfers (z. B. 
Vor- und Nachname, akademischer 
Grad, Geburtsdatum, Anschrift, 
Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse(n))
JJ Zahl der Berufungen als Mitglied eines 

Wahlvorstandes
JJ ausgeübte Funktion(en).

(2) Eine Übermittlung dieser Daten an Drit-
te erfolgt nicht.
(3) Sofern der Betroffene einer Weiterver-
arbeitung seiner personenbezogenen Da-
ten nicht widerspricht, können diese auch 
für zukünftige Wahlen gespeichert und 
verarbeitet werden.
Im Falle eines Widerspruches werden die 
Daten nach Feststellung des endgültigen 
Ergebnisses der Wahl gelöscht.
(4) Bei der Verarbeitung dieser personen-
bezogenen Daten sind die Vorschriften der 
Verordnung (EU) 2016 / 679 des Europäi-
schen Parlaments und des Rates vom 27. 
April 2016 zum Schutz natürlicher Perso-
nen bei der Verarbeitung personenbezo-
gener Daten, zum freien Datenverkehr 
und zur Aufhebung der Richtlinie 95 / 46 /
EG (Datenschutz-Grundverordnung – DS-
GVO) in der jeweils geltenden Fassung zu 
beachten.“
2. Der bisherige § 3 wird § 4.

§ 2 Inkrafttreten
Die Satzung tritt am Tag nach der öffentli-
chen Bekanntmachung in Kraft.

Dohma, 23.01.2019

Heinemann, Bürgermeister

Hinweise nach § 4 Sächsische 
Gemeindeordnung:
Nach § 4 Abs. 4 SächsGemO gelten Sat-
zungen, die unter Verletzungen von Ver-

fahrens- oder Formvorschriften der Sächs-
GemO zu Stande gekommen sind, ein Jahr 
nach ihrer Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekommen. Dies 
gilt nicht, wenn
1.	 die Ausfertigung der Satzung oder des 

anderen Ortsrechts nicht oder fehler-
haft erfolgt ist, 

2.	 Vorschriften über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen, die Genehmigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt 
worden sind,

3.	 der Oberbürgermeister dem Beschluss 
nach § 52 Abs. 2 wegen Gesetzwidrig-
keit widersprochen hat, 

4.	 vor Ablauf der in Satz 1 genannten 
Frist die Rechtsaufsichtsbehörde den 
Beschluss beanstandet hat oder die Ver-
letzung der Verfahrens- oder Formvor-
schrift gegenüber der Gemeinde unter 
Bezeichnung des Sachverhaltes, der die 
Verletzung begründen soll, schriftlich 
geltend gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 3 oder 
4 geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist 
jedermann diese Verletzung geltend ma-
chen. Andere Verletzungen können nach 
Ablauf der bezeichneten Frist nicht mehr 
geltend gemacht werden.

Dohma, 23.01.2019

Heinemann
Bürgermeister

Anlage zur Beschluss-Nr. 19 / 0157-10.0

Zahlungshinweis
Die Stadtverwaltung Pirna – handelnd für die Gemeinde Dohma – macht darauf aufmerksam, dass bis zum 15.02.2019 
folgende Abgaben:

JJ Grundsteuer 	I. Quartal und Nachzah-
lungen
JJ Gewerbesteuer 	I. Quartal und Nach-

zahlungen
JJ sowie Verwaltungsgebühren, Kos-

ten und Beiträge

zur Zahlung fällig sind.
Wir bitten die Abgabenpflichtigen die 
Beträge entsprechend den vorliegen-
den Bescheiden bis zur Fälligkeit ein-
zuzahlen.
Die nicht bis zur Fälligkeit entrichteten 

Steuern, Abgaben und Gebühren werden 
sonst im Wege des Verwaltungszwangs-
verfahrens nach § 13 SächsVwVG ge-
mahnt. Hierfür entstehen Mahngebühren 
von mindestens 8,50 EUR. Entsprechend 
§ 240 Abgabenordnung werden für jeden 
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2. Nachtrag vom 12.12.2018 zur Friedhofsordnung für den Friedhof der 
Ev.-Luth. Kirchgemeinde Graupa-Liebethal
vom 23.02.2013 und dem 1. Nachtrag vom 05.03.2014

Der Kirchenvorstand der Ev.-Luth. Kirchge-
meinde Graupa-Liebethal hat in seiner Sit-
zung am 12.12.2018 die nachstehenden 
Änderungen der Friedhofsordnung vom 
23.02.2013 beschlossen und erlässt hierzu 
den folgenden 2. Nachtrag.

Artikel I

In § 39 (Grabstättengestaltung) wird Ab-
satz 5 b ersatzlos gestrichen.

Artikel II
Dieser Nachtrag tritt nach Bestätigung 
durch das Ev.-Luth. Regionalkirchenamt 
Dresden am Tag nach seiner Veröffentli-
chung in Kraft.

Graupa, am 12.12.2018

Kirchenvorstand der Ev.-Luth. 
Kirchgemeinde Graupa-Liebethal

Ev.-Luth. Regionalkirchenamt Dresden

L. S. am Rhein, Leiter Regionalkirchenamt

angefangenen Monat vom Fälligkeitstag 
gerechnet, eins von Hundert des, auf den 
nächsten durch fünfzig teilbaren Betrag, 
abgerundeten rückständigen Betrages 
Säumniszuschläge erhoben.

Hinweis für die Grundsteuerzahler:
Die Grundsteuer wird nach den Vorschrif-
ten des Grundsteuergesetzes festgesetzt 
und erhoben.
Grundlage für die Zurechnung eines Ob-
jektes zu einem Steuerschuldner und für 
die Berechnung der Grundsteuer ist der 
Grundsteuermessbescheid des Finanzam-
tes. Eine Änderung oder Aufhebung des 
Grundsteuerbescheides kann somit erst er-
folgen, wenn der Grundlagenbescheid des 
Finanzamtes geändert oder aufgehoben 
wurde. Gemäß § 9 Abs. 1 Grundsteuer-
gesetz (GrStG) wird die Grundsteuer nach 
den Verhältnissen zu Beginn des Kalen-
derjahres festgesetzt (sog. Stichtagsprin-
zip). Das Stichtagsprinzip bedeutet, dass 
Änderungen während des Kalenderjahres 
sich erst für die Grundsteuer des nächs-
ten Kalenderjahres auswirken können. 
Beim Verkauf eines Steuerobjektes wäh-
rend des Jahres bleibt der Veräußerer Steu-
erschuldner bis zum Ablauf des Jahres, in 
dem der Eigentumsübergang stattgefun-

den hat bzw. bis zur Fortschreibung auf-
grund eines neuen Steuermessbescheides 
des Finanzamtes.
Nach einem Verkauf ist die Ummeldung 
des Steuerobjektes durch Einreichen des 
Kaufvertrages oder ähnlichen Schriftstü-
cken beim Finanzamt Pirna, Bewertungs-
stelle, Clara-Zetkin-Straße 1 in 01796 
Pirna vorzunehmen. Notariell geschlosse-
ne Kaufverträge werden durch den Notar 
weitergereicht.
Beispiel: Der Kaufvertrag zum Grundstück 
wurde am 17.12.2017 geschlossen. In die-
sem Vertrag war vereinbart, dass Besitz 
und Nutzung ab vollständiger Kaufpreis-
zahlung an den Käufer übergehen. Der 
Kaufpreis wurde am 03.02.2018 vollstän-
dig beglichen. Der Übergang des Grund-
stückes fand somit zum 03.02.2018 statt. 
Die Grundsteuer des verkauften Objektes 
ist daher in jedem Fall bis zum 31.12.2018 
durch den Veräußerer zu begleichen.
Die getroffenen Vereinbarungen im Kauf-
vertrag, wie z. B. das Übergehen aller Rech-
te und Pflichten mit Abschluss des Kauf-
vertrages oder der Steuerübergangstermin 
haben nur privatrechtliche Bedeutung im 
Innenverhältnis zwischen Veräußerer und 
Erwerber. Sie heben aber die öffentlich-
rechtliche Steuerschuldnerschaft nicht auf. 

Sollte der Übergang Besitz / Nutzen / Las-
ten nicht zu einem im Kaufvertrag genau 
festgelegten Datum sondern beispielswei-
se nach vollständiger Kaufpreiszahlung 
erfolgt sein, ist das Datum der vollständi-
gen Kaufpreiszahlung umgehend schrift-
lich dem Finanzamt Pirna, Bewertungs-
stelle, Clara-Zetkin-Straße 1 in 01796 
Pirna (Fax: 03501 551-9000) mitzuteilen. 
Nach dieser Mitteilung kann das Finanz-
amt Pirna die entsprechende Zurech-
nungsfortschreibung zum auf das Jahr 
der Kaufpreiszahlung folgenden 01.01.  
durchführen. 
Sobald der Stadtverwaltung Pirna der 
Grundsteuermessbescheid des Finanzam-
tes auf den neuen Eigentümer vorliegt, er-
hält der bisherige Eigentümer den Abmel-
debescheid. Da die Bearbeitungszeit des 
Finanzamtes Pirna nicht genau bestimmt 
werden kann, kann dies bedeuten, dass 
der Abmeldebescheid zum 31.12.2018 
erst im Laufe des Jahres 2019 ergeht. Bis 
zum Vorliegen dieses Abmeldebescheides 
bleibt die Zahlungspflicht des Veräußerers 
bestehen. Zu viel entrichtete Steuern wer-
den nach der Umschreibung bzw. Abmel-
dung zurückerstattet.

Birgit Erler, Stadtkämmerin

Ende der öffentlichen Bekanntmachungen
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Ehrenamtlicher 
Radwegewart gesucht
Landratsamt Pirna nimmt 
Bewerbungen entgegen

Zur Unterstützung der zuständigen Kom-
munen bei der Pflege und Unterhal-
tung des touristischen Wegenetzes hat 
der Kreistag des Landkreises Sächsische 
Schweiz-Osterzgebirge Kreiswege- und 
Radwegewarte berufen. Das Radwegenetz 
wird in zwei Betreuungsgebiete unterteilt: 
dem Gebiet des ehemaligen Weißeritzkrei-
ses (Dippoldiswalde) und des ehemaligen 
Landkreises Sächsische Schweiz (Pirna).
Für das Betreuungsgebiet Sächsische 
Schweiz wird eine Nachbesetzung des 
ausscheidenden Radwegewartes gesucht. 
Zu den Aufgaben des Radwegewartes ge-
hört es, bestehende Radwege auf Mängel 
in der Wegeführung, Beschaffenheit und 
Wegweisung zu prüfen. Er / Sie sollte sich 
bei der Entwicklung bzw. Qualifizierung 
von Konzeptionen einbringen, also Vor-
schläge für neue oder die Optimierung 
von bestehenden Radrouten unterbreiten. 
Er / Sie steht damit dem Landratsamt und 
den Kommunen als Ratgeber zur Seite. 
Für diese ehrenamtliche Tätigkeit wird 
eine Aufwandsentschädigung gezahlt, die 
sich nach der Entschädigungssatzung des 
Landkreises richtet. 
Wer Interesse hat, ehrenamtlich als Rad-
wegewart tätig zu werden, kann seine 
Bewerbung beim Landratsamt einreichen. 
Kontakt:
JJ Landratsamt Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge
Stabsstelle Wirtschaftsförderung
Schloßhof 2 / 4, 01796 Pirna
Telefon	 03501 515-1518
E-Mail	 katrin.hentschel
		  @landratsamt-pirna.de

Maria Ehlers, Landratsamt Pirna

Wenn die Sehkraft nachlässt ...
„Blickpunkt-Auge“-Beratungsmobil für Menschen mit Seheinschränkung  
im Einsatz

Am Donnerstag, den 14. März 2019 kön-
nen sich Besucher auf dem Marktplatz von 
10:00 bis 15:00 Uhr am Mobil kostenlos 
darüber informieren, welche Angebote 
und Leistungen für Menschen mit einge-
schränktem Sehvermögen zur Verfügung 
stehen und wie sie genutzt werden kön-
nen (keine medizinische Beratung!).
Die Berater von Blickpunkt Auge beant-
worten Fragen zu den häufigsten Au-
generkrankungen, geben einen Überblick 
über Sehhilfen und andere Hilfsmittel 
sowie Reha-Maßnahmen. Zudem gibt es 
Beratung zu möglichen rechtlichen und 
finanziellen Ansprüchen. Darüber hinaus 
informiert die DZB (Deutschen Zentral-
bücherei für Blinde) über ihre Literatur-
angebote für Leser mit Seheinschränkun-
gen. In der Spezialbibliothek können sich 
Nutzer kostenfrei Hörbücher ausleihen. 

Daneben können eine Vielzahl passender 
Medienangebote entliehen sowie weitere 
Dienstleistungen in Anspruch genommen 
werden. 
Die fachkundigen Berater vor Ort geben 
gern Tipps und Hilfen für Freizeit und 
Alltag. Für eine persönliche Beratung im 
Mobil vereinbaren Sie bitte einen Ter-
min. Ansprechpartnerin ist Liane Völlger,  
E-Mail sachsenmobil@blickpunkt-auge.de 
oder Telefon 0341 7113201 bzw. 0174 
9623998.
Das Beratungs- und Bibliotheksmobil ist ein 
Angebot des Fördervereins „Freunde der 
DZB e. V.“, des Blinden- und Sehbehinder-
tenverbandes Sachsen e. V. (BSVS) und der 
Deutschen Zentralbücherei für Blinde (DZB). 

Liane Völlger, Deutsche Zentralbücherei 
für Blinde (DZB)

Halbjahreszeugnis: Gute Noten belohnen, 
schlechte bestrafen?
Nachhilfeinstitut in Pirna lädt zu Woche der offenen Tür ein

In diesen Tagen verteilen die Schulen 
Halbjahreszeugnisse. Während sich viele 
Familien darüber freuen, sorgen die Zeug-
nisnoten oft auch für Enttäuschung. Der 
Studienkreis in Pirna gibt Tipps zum Um-
gang mit dem Zeugnis und lädt Eltern und 
Schüler bis 15. Februar zu einer Woche der 
offenen Tür ein. Informationen zu mögli-
chen Beratungszeiten gibt es 
JJ telefonisch 0800 1111212 und
JJ im Internet studienkreis.de

Zum Thema „Belohnung für ein gutes 
Zeugnis“ hat das forsa-Institut für den 
Studienkreis eine Studie durchgeführt. 
Demnach belohnen 60 Prozent aller El-
tern die Schulnoten mit gemeinsamen 
Unternehmungen oder Geldgeschenken. 
Ausschlaggebend dafür sind vor allem 
die schulischen Leistungen, weniger die 
Anstrengungen oder Verbesserungen der 
Kinder. 61 Prozent der Eltern belohnen ih-
ren Nachwuchs für ein gutes Zeugnis. 45 
Prozent würdigen besondere Anstrengun-
gen, 33 Prozent eine deutliche Verbesse-
rung. Nur 20 Prozent der befragten Eltern 

beschenken ihr Kind unabhängig von den 
Noten für das Zeugnis. Darüber, wie gute 
Leistungen honoriert werden sollten, ge-
hen die Meinungen innerhalb der Fami-
lie oft auseinander. 36 Prozent der Eltern 
belohnen das gute Zeugnis mit einem ge-
meinsamen Ausflug. Besonders für jünge-
re Schüler ist diese Form der Anerkennung 
beliebt. Zeugnisgeld bekommen nur 20 
Prozent der Kinder.
„Eltern sollten kontinuierliches Interesse 
an den schulischen Leistungen zeigen und 
regelmäßig lobende Worte finden“, sagt 
Max Kade vom Studienkreis. „Belohnun-
gen sollten nicht unbedingt Geldzahlun-
gen sein, sondern vielleicht besser gemein-
same Unternehmungen.“ Von Strafen 
für schlechte Noten rät der Pädagoge ab. 
„Strafen demotivieren und führen nicht 
zu besseren Ergebnissen“, so Kade. Es sei 
wichtiger, den Schüler oder die Schülerin 
gemeinsam mit den Lehrern neu zu moti-
vieren und anzuspornen. 

Petra Bräuer, Studienkreis Pirna

www.ehrenamt-
in-pirna.de

mailto:katrin.hentschel%0D%40landratsamt-pirna.de%0D?subject=
mailto:katrin.hentschel%0D%40landratsamt-pirna.de%0D?subject=
mailto:sachsenmobil%40blickpunkt-auge.de%20?subject=
http://www.studienkreis.de
https://www.ehrenamt-in-pirna.de/de/
http://www.pirna.de
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Nichts dem Zufall überlassen – rechtzeitig Vorsorge treffen
Landratsamt Pirna steht interessierten Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung

Leider kann es jeden irgendwann treffen, 
dass andere für einen Entscheidungen 
treffen müssen. Den Zeitpunkt, wann man 
nicht mehr für sich selbst entscheidet, 
kennt zum Glück niemand. Aber den Zeit-
punkt zu entscheiden, wer sich dann um 
mich kümmert, hat jeder selbst in der Hand. 

Frühzeitig für den Ernstfall vorsorgen

Nicht jeder möchte einen gerichtlichen 
Betreuer erhalten. Eine Alternative bietet 
in dieser Situation eine Vollmacht. Damit 
wird in Zeiten der geistigen Frische für den 
Fall einer alters- oder unfallbedingten Ge-
brechlichkeit bzw. einer körperlichen und 
psychischen Krankheit festgelegt, wer 
wichtige Entscheidungen für seinen Ange-
hörigen treffen darf. Dies betrifft medizi-
nische, behördliche und finanzielle Ange-
legenheiten.
Dann entscheidet eine volljährige Vertrau-
ensperson für Sie, die Sie selbst bestimmt 
haben. In einer Vollmacht kann man sich 
sein Selbstbestimmungsrecht sichern. Bei 
ausreichender Vorsorge kann unter Um-
ständen auf eine mögliche rechtliche Be-
treuung ganz verzichtet werden.

Voraussetzung für die Erteilung der 
Vollmacht

Jede volljährige geschäftsfähige Person 
kann eine Vollmacht verfassen. Das be-
deutet konkret, dass man dazu in der Lage 
sein muss selbständig zu sagen, was man 
will. Grundsätzlich sind alle Menschen ab 
18 Jahren geschäftsfähig. Auch wenn Sie 
die Vollmacht rückgängig machen wollen, 
müssen sie geschäftsfähig sein. Wenn Sie 
eine Vollmacht erteilt haben, ist diese auch 
dann gültig, wenn Sie später geschäfts-
unfähig werden. Nicht immer ist klar, ob 
jemand voll geschäftsfähig ist. Dies ist z. B. 
unklar, wenn man an Demenz erkrankt ist. 
Deshalb können Sie zu Ihrem Arzt gehen, 
der Ihnen schriftlich bestätigt, dass Sie 
zum Zeitpunkt der Vollmachtserteilung ge-
schäftsfähig sind.

Genaue Angaben notwendig – 
Vordruck des Landratsamtes nutzen

Eine Vollmacht kann man ohne großen 
Aufwand erstellen und jederzeit widerru-

fen. Es ist jedoch wichtig, dass die Voll-
macht immer genaue Angaben zu den 
bevollmächtigten Personen und den zu 
regelnden Lebensbereichen beinhaltet. 
Die Vollmacht ist eine Urkunde, die für die 
Aufgabenübertragung sinnvoll ist. Damit 
erfolgt immer die Übertragung von Auf-
gaben auf eine andere Person. Diese sind 
ganz konkret in der Vollmacht aufgeführt. 
Nicht nur die Verwaltung eines Doku-
ments spielt dabei eine Rolle, sondern die 
erlaubte Nutzung für bestimmte Zwecke 
und Aufgabenbereiche. Je genauer die Be-
schreibung ausfällt, desto sicherer ist die 
Erteilung der Vollmacht. Wichtig ist auch, 
dass jede im Dokument genannte Person 
mit Datum, Name und Vorname unter-
schreibt. Damit kann diese zeigen, dass sie 
die Verantwortung übernehmen möchte.

Unterschiedliche Varianten der 
Gestaltung

Die Möglichkeiten der Gestaltung sind 
sehr vielschichtig. So können auch mehre-
re Personen das Recht erhalten, fast alles 
zu entscheiden oder nur einen bestimm-
ten Teil. Für welche Variante und Bereiche 
die Vollmacht zutreffen soll, muss aus 
der Vollmacht genau hervorgehen. Denn: 
durch die Vollmacht kann eine Person oder 
können mehrere Personen für Sie Aufga-
ben ausführen, die Sie selbst, aus welchen 
Gründen auch immer, nicht erledigen kön-
nen. Das Original der Vollmacht bleibt bis 
zum möglichen Einsatz in Ihrem Besitz.

Wichtig! Der Aufbewahrungsort

Der Aufbewahrungsort sollte allen in der 
Vollmacht genannten Personen bekannt 

sein. Nur so ist dann im Fall der Fälle ein 
schneller Zugriff zu diesem wichtigen 
Dokument gesichert. Außerdem kann 
es sinnvoll sein, sich an das Zentrale Vor-
sorgeregister der Bundesnotarkammer 
(PF 08 01 51, 10001 Berlin) zu wenden. 
Für eine kleine Gebühr können Sie dort 
die Information hinterlassen, dass Sie eine 
Vollmacht ausgestellt haben. Das Betreu-
ungsgericht prüft vor Bestellung eines 
rechtlichen Betreuers im Zentralen Vorsor-
geregister, ob Sie eine Vollmacht ausge-
stellt haben. 

Beglaubigung durch Betreuungs
behörde im Landratsamt oder Notar

In der Betreuungsbehörde kann man die 
Unterschrift unter der Vollmacht gegen 
eine Gebühr von 10,00 Euro beglaubigen 
lassen. Dabei ist es unerheblich, ob diese 
selbst verfasst oder ein Vordruck der Be-
treuungsbehörde verwendet wurde. Die 
Urkundsperson bei der Betreuungsbehör-
de ist befugt, Unterschriften und Hand-
zeichen auf Vollmachten öffentlich zu 
beglaubigen. Den Weg zum Notar zwecks 
Beglaubigung sollte man dann gehen, 
wenn die Vollmacht auch den Umgang mit 
hohen Sachwerten, wie Immobilien oder 
großen Geldbeträgen, regelt.
Für weitere Informationen zu diesem The-
ma stehen die Mitarbeiterinnen der Be-
treuungsbehörde des Landratsamtes in 
Pirna gern zur Verfügung. 
Kontakt:
JJ Landratsamt Sächsische Schweiz-

Osterzgebirge
Sozial- und Ausländeramt
Betreuungsbehörde
Schloßhof 2 / 4
01796 Pirna
Telefon	 03501 515-2214
E-Mail 	 betreuungsbehoerde
		  @landratsamt-pirna.de

Maria Ehlers, Landratsamt Pirna

Vordruck für eine Vollmacht
www.landratsamt-pirna.de/
betreuungsbehoerde.html

www.pirna.de

mailto:betreuungsbehoerde%0D%40landratsamt-pirna.de?subject=
mailto:betreuungsbehoerde%0D%40landratsamt-pirna.de?subject=
http://www.landratsamt-pirna.de/
betreuungsbehoerde.html
http://www.landratsamt-pirna.de/
betreuungsbehoerde.html
http://www.pirna.de
http://www.pirna.de
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Neue Ausstellung bringt 
„Tapetenwechsel“
Ausstellungseröffnung am 14. Februar 
um 16:30 Uhr im Helios Klinikum Pirna

Kummer, Sorge, aber auch Hoffnung, 
das sind die Gefühle, die Patienten im 
Krankenhaus verspüren. Eine Ablenkung 
während der Tage, die man nicht in der 
gewohnten Umgebung verbringen kann, 
ist dann willkommen. Im Helios Klinikum 
Pirna tragen auch Ausstellungen von regi-
onalen Künstlern dazu bei. 
In diesem Jahr präsentieren Hobbykünstler-
innen und -künstler des Tapetenwechsel 
e. V. aus Großzschachwitz ihre Bilder auf 
den Hauptgängen des Klinikums. Insge-
samt 16 Künstler – der betagteste bereits 
84 Jahre alt – haben die schönsten ihrer 
Bilder zusammengestellt. Hauptsächlich 
können Aquarelle bestaunt werden, die 
ganz unterschiedliche Motive zeigen; seien 
es Stadtansichten, Landschaften, Portraits, 
Tier- oder Blumenmotive. In jedem Fall 
bringen die über 100 Werke einen „Tape-
tenwechsel“, denn die Devise des Vereins 
ist: „Jeder malt, was er kann und was er 
mag“, sagt Anita Doney, die Leiterin des 
Aquarellzirkels.

Über den Verein

Der Aquarellzirkel wurde bereits vor 20 
Jahren im Großzschachwitzer Familientreff 
„Tapetenwechsel“ gegründet. Wöchent-
lich treffen sich dort die Hobbykünstler, 
vorwiegend Rentner, um zu malen. Ihre 
Leidenschaft gilt der Aquarelltechnik, die 
viele noch aus der Schulzeit kennen. Doch 
malen mit Wasser, Pinsel und Farben auf 
Papier ist nicht so einfach, wie man an-
fangs glaubt. Viele Künstlerinnen und 
Künstler sagen, dass die Aquarellmalerei 
eine der schwierigsten Techniken über-
haupt ist.

Ausstellungseröffnung

Die Ausstellung wird am Donnerstag, den 
14. Februar 2019 um 16:30 Uhr in der  
Cafeteria des Helios Klinikums Pirna feier-
lich eröffnet. Die Veranstaltung ist kosten-
frei. Es ist keine Anmeldung erforderlich. 
Alle Interessierten recht sind herzlich ein-
geladen.

Kristin Wollbrandt, Helios Klinikum Pirna

Fit bei Sport und Spiel
LOK-Kinderfasching am Rosenmontag

Unter dem Motto „Fit bei Sport und 
Spiel“ findet die nunmehr 26. Breiten-
sportveranstaltung des ESV Lokomotive 
Pirna e. V. statt. Zum bunten Faschings-
treiben sind alle Kinder im Alter von drei 
bis zwölf Jahren am Rosenmontag, dem 4. 
März 2019 von 15:00 bis 17:30 Uhr recht 
herzlich in die Lok-Sporthalle an der Ein-

steinstraße 16 eingeladen. Seid gespannt 
auf tolle Sportstationen und ein action-
reiches Showprogramm. Die Teilnehmer-
gebühr beträgt 3,50 Euro für Kinder und  
1,00 Euro für Erwachsene. Wir freuen uns 
auf zahlreiche kostümierte Kinder!

Birgit Wehner, ESV Lokomotive Pirna e. V.

Mikrozensus und Arbeitskräftestichprobe  
der EU 2019
Haushaltsbefragung Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen

Jährlich werden im Freistaat Sachsen – wie 
im gesamten Bundesgebiet – der Mikro-
zensus und die EU-Arbeitskräftestichprobe 
durchgeführt. Der Mikrozensus („kleine 
Volkszählung“) ist eine gesetzlich ange-
ordnete Stichprobenerhebung mit Aus-
kunftspflicht, bei der ein Prozent der 
sächsischen Haushalte (rund 20 000 Haus-
halte) zu Themen wie Haushaltsstruktur, 
Erwerbstätigkeit, Arbeitsuche, Besuch von 
Schule oder Hochschule, Quellen des Le-
bensunterhalts, usw. befragt werden. Der 
Mikrozensus 2019 enthält zudem noch 
Fragen zu Renten- und Krankenversiche-
rung sowie zur Nutzung von Informations- 
und Kommunikationstechnologien.
Die Auswahl der zu befragenden Haushal-
te erfolgt nach den Regeln eines objekti-
ven mathematischen Zufallsverfahrens. 
Dabei werden nicht Personen, sondern 
Wohnungen ausgewählt. Die darin le-

benden Haushalte werden dann maximal 
in vier aufeinander folgenden Jahren be-
fragt. Die Haushalte können zwischen der 
zeitsparenden Befragung durch die Erhe-
bungsbeauftragten und einer schriftlichen 
Auskunftserteilung direkt an das Statis-
tische Landesamt wählen. Die Auswahl-
grundlage bildet das Gebäuderegister des 
Zensus 2011. Die Erhebungsbeauftragten 
legitimieren sich mit einem Sonderausweis 
des Statistischen Landesamtes. Sie sind zur 
Geheimhaltung aller ihnen bekannt wer-
denden Informationen verpflichtet. Alle 
erfragten Daten werden ausschließlich für 
statistische Zwecke verwendet. Für weitere 
Auskünfte wenden Sie sich bitte telefo-
nisch an 03578 33-2100 oder per E-Mail 
an mikrozensus@statistik.sachsen.de.

Ina Augustiniak, Statistisches Landesamt 
des Freistaates Sachsen

Lust auf Tanzen?
Linedance beim TSC Silberpfeil e. V.

Sie haben einen guten Vorsatz gefasst, 
Spaß am Tanzen, lieben Musik und sind 
gern in Gesellschaft? Leider haben Sie nur 
ein Problem – keinen Tanzpartner. Dann 
hat der TSC Silberpfeil e. V. Pirna die Lö-
sung. Versuchen Sie es doch einmal mit Li-
nedance. Getanzt wird zu verschiedensten 
Musikrichtungen, geeignet ist Linedance 
für jedes Geschlecht und jede Altersgrup-
pe. Es macht Spaß und hält fit. Dass sich Li-
nedance zunehmender Beliebtheit erfreut, 
zeigt auch, dass in Pirna schon zweimal 

die Saxonia Open ausgetragen wurden 
und das mit internationaler Beteiligung. 
Ist Ihr Interesse geweckt? Dann kommen 
Sie zu uns: donnerstags um 18:00 Uhr in 
den Trainingssaal des Vereins im HANNO 
(erreichbar über die Freitreppe am Park-
platz). Auch ein vierwöchiges kostenfreies 
Schnuppertraining ist erst einmal möglich. 
Interessenten melden sich bitte telefonisch 
unter 0175 8079826.

Sylvia Sonntag, TSC Silberpfeil e. V.

mailto:mikrozensus%40statistik.sachsen.de?subject=
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Interessenten für Selbsthilfegruppen gesucht
Hilfe finden bei der KISS in Pirna-Copitz

Selbsthilfegruppe für an Morbus 
Meniére Erkrankte
Wir als KISS unterstützen die Gründung 
einer Selbsthilfegruppe, die sich mit dem 
Thema Morbus Meniére oder Meniérschen 
Krankheit befasst. Ziel ist es, eine Gruppe 
aufzubauen, die sich gemeinsam als Be-
troffene oder Angehörige untereinander 
über die Krankheit austauschen und sich 
gegenseitig unterstützen kann und neue 
Wege zum Umgang mit dieser Krankheit 
findet. 
Morbus Meniére ist eine Erkrankung des 
Innenohrs. Krankheitszeichen sind unter 
anderem Drehschwindel, oft verbunden 
mit Übelkeit und unstillbarem Erbrechen, 
Ohrgeräusche sowie Hörminderung. Sym-
ptome äußern sich meist durch Druckge-
fühl im oder hinter dem Ohr oder auch 
Wattegefühl im Ohr. Insbesondere das 
Schwindelgeschehen kann auch psychisch 
belasten. Der Verlauf der Krankheit ist 
nicht einheitlich, jeder Betroffene hat sei-
nen eigenen Krankheitsverlauf.
Sie haben Interesse als Betroffene / r oder 
Angehörige diese Gruppe mit aufzubauen 
und daran teilzunehmen? Dann nehmen 
Sie mit uns Kontakt auf.

Selbsthilfegruppe „Essstörungen“

Betroffene, die Schwierigkeiten mit ihrem 
Essverhalten haben, fühlen sich mit ihrem 
Problem oft allein gelassen und überfor-
dert. Von ihrem Umfeld werden sie meist 
nicht verstanden.  Um sich gemeinsam 
im Kampf gegen eine Essstörung zu un-
terstützen (sei es Anorexie / Magersucht, 
Bulimie, Esssucht/Binge Eating o. ä.) soll 
eine Selbsthilfegruppe in Pirna gegrün-

det werden. Hierbei soll eine Möglichkeit 
durch den Kontakt mit anderen gegeben 
werden, Probleme, Gedanken aber auch 
Erfahrungen, Tipps und Ratschläge auszu-
tauschen und eigene Lösungen zu entwi-
ckeln. Gemeinsam zeigen wir der Essstö-
rung, wer der Boss ist! Wenn auch du ein 
Leben ohne zwanghafte Essgewohnheiten 
schaffen willst und dabei mit anderen Ess-
gestörten in Kontakt treten willst, dann 
melde dich bei uns.

Aphasie-Selbsthilfegruppe 

Zum Aufbau einer Aphasie-Selbsthilfe-
gruppe in Pirna werden vorwiegend jun-
ge Interessenten gesucht. Die Nationalität 
spielt dabei keine Rolle. Wir wollen mit un-
serer Behinderung gemeinsam neue Dinge 
entdecken und uns gegenseitig helfen am 
Leben teilzunehmen. 
Aphasie ist eine Sprachstörung die z. B. 
durch Schlaganfälle, Hirnblutungen, Kopf-
verletzungen oder auch Tumore entstehen 
kann. Dabei werden meist das Sprechen 
und Verstehen der Sprache sowie das Le-
sen und Schreiben beeinträchtigt. Interes-
sierte melden sich bitte bei der KISS Pirna.

Kontakt

JJ Kontakt- und Informationsstelle für 
Selbsthilfegruppen
Jana Nöckel
Schillerstraße 35, 01796 Pirna-Copitz
Telefon	 03501 582713
E-Mail	 kiss-pirna@buergerhilfe-
		  sachsen.de

Jana Nöckel, KISS – Kontakt- und 
Informationsstelle für Selbsthilfegruppen

Konzentration bei 
Kindern fördern
„Konzentrationstraining für 
Grundschüler“ beim DRK

Die Hausaufgaben sind für Sie und Ihr Kind 
ein täglicher Kampf? Es fällt Ihrem Kind 
schwer, sich gezielt einer Sache zuzuwen-
den und Aufgaben in angemessener Zeit 
zu erledigen? Die Schule hat Sie auf Kon-
zentrationsprobleme bei Ihrem Kind an-
gesprochen? Dann sind Sie bei uns genau 
richtig - kommen Sie zu unserem Kurs! 
Am 12. März 2019 beginnt in unserer Be-
ratungsstelle ein neuer Kurs des Konzent-
rationstrainings für Grundschulkinder, ins-
besondere auch für Kinder mit AD(H)S und 
anderen Konzentrationsstörungen. Wir 
arbeiten nach dem Konzept des Marbur-
ger Konzentrationstrainings. Inhalte der 
sechs Termine (jeweils dienstags, 14:00 
bis 15:30 Uhr) sind hier neben gezielten 
Konzentrationsübungen auch Übungen 
zum Spannungsabbau und zur Schulung 
der Wahrnehmung. Das Training bietet ne-
ben Lern- und Arbeitseinheiten auch Spiel 
und Vergnügen. Am Ende wartet ein Preis 
aus der Schatzkiste als Belohnung für die 
Mühen. Da die Teilnehmerzahl begrenzt 
ist, bitten wir um vorherige Anmeldung. 
Interessierte Eltern und Kinder können sich 
dazu gern bis zum 1. März 2019 bei uns 
telefonisch oder persönlich informieren 
und anmelden. Anmeldung:
JJ DRK Kreisverband Pirna e. V.

Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
Lange Straße 38 a, 01796 Pirna
Telefon	 03501 57127-20 bzw. 
		  57127-19 
E-Mail 	 beratungsstelle@drkpirna.de

Sandra Mann, DRK Kreisverband Pirna e. V.

www.anzeiger.pirna.de

mailto:kiss-pirna%40buergerhilfe-%0Dsachsen.de?subject=
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Kultur- und Veranstaltungskalender

��Ausstellungen, 
Lesungen & 
Vorträge

23. Februar – 15:00 Uhr 
Richard Wagner und Jacques 
Offenbach, Vortrag  
Richard-Wagner-Stätten

23. Februar – 18:30 Uhr 
Himmelsbeobachtungen und 
Fachvortrag in der Sternwarte 
Graupa  
ProGraupa

23. Februar – 20:00 Uhr 
„Das gefälschte Testament“, 
Kriminacht, Griseldis Wenner 
Stadtbibliothek

26. Februar – 19:30 Uhr 
„Wer wir sind – die Erfahrung, 
ostdeutsch zu sein“, Autoren-
Lesung und Diskussion  
Tom Pauls Theater

��Konzerte, Theater 
& Kabarett

14. Februar – 19:00 Uhr 
LiebesWahn – poetry & music, 
Valentinskonzert mit Sekt-
empfang  
Richard-Wagner-Stätten

15. Februar – 19:30 Uhr 
Uwe Wallisch – der Frauen-
versteher, Kabarett von Erik 
Lehmann  
Tom Pauls Theater

15. Februar – 20:00 Uhr 
Wiesner‘s Nackte Saiten,  
Konzert  
Kleinkunstbühne Q 24

16. Februar – 20:00 Uhr 
Georg Schroeter & Marc  
Breitfelder, Konzert  
Kleinkunstbühne Q 24

17. Februar – 20:00 Uhr  
Inge Borg, Kabarett  
Kleinkunstbühne Q 24

22. Februar – 20:00 Uhr  
Four Roses, Konzert  
Kleinkunstbühne Q 24

23. Februar – 20:00 Uhr 
Ensemble Weltkritik, Kabarett 
Kleinkunstbühne Q 24

23. Februar – 20:00 Uhr 
Magie der Travestie, Konzert 
Kleinkunstbühne Q 24

��Wanderungen & 
Führungen

16. Februar – 17:00 Uhr 
Kindernachtwächterführung, 
Treff: Am Markt 7  
agenturBieberstein

��Veranstaltungen, 
Feste & Familiäres

21. Februar – 20:00 Uhr 
Elternzeit in Costa Rica, Film  
Kleinkunstbühne Q 24

��Bildung & Kurse
ab 18. Februar – 8:30 Uhr 
– Englisch-Grundkurs A1 
– Französisch, Einstiegskurs  
– Tschechisch-Grundkurs A1 
Volkshochschule Pirna

ab 18. Februar – 10:00 Uhr 
Fit am PC, Grundkurs  
Volkshochschule Pirna

ab 18. Februar – 16:00 Uhr 
Italienisch, Grundkurs Stufe A1 
Volkshochschule Pirna

ab 18. Februar – 16:30 Uhr 
Englisch-Aufbaukurs, Stufe A2 
Volkshochschule Pirna

ab 18. Februar – 17:00 Uhr 
Spanisch für die Reise, Ein-
stiegskurs  
Volkshochschule Pirna

��Kinder & Jugend
18. Februar – 10:00 Uhr 
Mangas colorieren, für Kinder 
ab acht Jahren  
Volkshochschule Pirna

20. Februar – 10:00 Uhr 
Gestalte dein eigenes T-Shirt, 
für Kinder ab acht Jahren 
Volkshochschule Pirna

ab 18. Februar – 10:00 Uhr 
Nähen mit der Nähmaschine, 
für Kinder ab zehn Jahren  
Volkshochschule Pirna

27. Februar – 16:00 Uhr 
Vorlesestunde für Bücherminis 
ab drei Jahren  
Stadtbibliothek

�� Senioren
13. Februar – 15:00 Uhr 
Spielenachmittag, Beratungs-
raum Ortschaftsrat  
VS OG Birkwitz-Pratzschwitz

14. Februar – 14:30 Uhr 
Handarbeitsnachmittag, Bera-
tungsraum Ortschaftsrat  
VS OG Birkwitz-Pratzschwitz

19. Februar – 11:50 Uhr 
Busfahrt ab Birkwitz zum 
Schloss Schönfeld mit Füh-
rung, Zaubershow und Kaffee 
VS OG Birkwitz-Pratzschwitz

21. Februar – 14:00 Uhr 
Rügenfahrt im Rückblick, 
Soziokulturelles Zentrum  
Sonnenstein, Varkausring 1 b 
VS OG 28/31

26. Februar – 14:00 Uhr 
Hausnotruf für alle Lebensla-
gen, Infoveranstaltung im 
Soziokulturellen Zentrum 
Sonnenstein, Varkausring 1 b 
ATZE

26. Februar – 14:30 Uhr 
Spielenachmittag, Kloster-
straße 3 b  
VS OG Altstadt
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Kirchennachrichten und Termine

�� Evang.-
Freikirchliche 
Gemeinde Pirna

Lange Straße 23
Telefon:	 523906
E-Mail:	 kreysig.pirna
			  @t-online.de
Web:	 www.b19.de/pirna

sonntags – 10:00 Uhr
Gottesdienst

�� Evang.-Luth. 
Kirchgemeinde 
Graupa-Liebethal

OT Graupa
Borsbergstraße 32
Telefon:	 548242
E-Mail:	 kg.graupa_liebethal
			  @evlks.de
Web:	 www.kirche-graupa.de

JJ Kirche Graupa

24. Februar – 10:30 Uhr
Gottesdienst

JJ Kirche Liebethal

17. Februar – 9:00 Uhr
Gottesdienst

�� Evang.-Luth. 
Kirchgemeinde 
Pirna

Kirchplatz 13
Telefon:	 46184-0
E-Mail:	 kg.pirna@evlks.de
Web:	 www.kirche-pirna.de

JJ Stadtkirche St. Marien

17. Februar – 9:30 Uhr
Gottesdienst, Kirchgemeinde-
haus

JJ Landeskirchliche  
Gemeinschaft Pirna

OASE
Schloßstraße 6
Telefon:	 521106
E-Mail:	 oase-pirna@gmx.de
Web:	 www.kirchenbezirk-	
			  pirna.de

montags – 18:30 Uhr
Hauskreis

JJ Diakonie- und  
Kirchgemeindezentrum 
Pirna-Copitz

Schillerstraße 21 a 
Telefon: 523754

16. Februar – 11:30 Uhr
Stargottesdienst JuKon on 
Tour
17. Februar – 16:00 Uhr
Musikalische Spezereien, 
Kirchenmusik
18. Februar – 15:30 Uhr
Gemeindetreff Copitz 60+

JJ Kirchgemeinde  
Pirna-Sonnenstein

Dr.-Benno-Scholze-Straße 40
Telefon: 773031

17. Februar – 10:30 Uhr
Gottesdienst, ab 10:15 Uhr 
Orgelmusik
24. Februar – 11:00 Uhr
Gottesdienst

JJ Kirche Zuschendorf
Am Landschloss 6

24. Februar – 11:00 Uhr
Gottesdienst

JJ Seniorenresidenz  
Maximilian

Rosa-Luxemburg-Straße 9-11
Telefon: 585707

14. Februar – 10:00 Uhr
Gottesdienst

�� Freikirche der 
Siebenten-Tags-
Adventisten

Gemeinde Pirna
Schulstraße 5
Telefon:	 0351 4278470
E-Mail:	 johannes.scheel
			  @adventisten.de
Web:	 www.adventisten.de

sonnabends – 9:30 Uhr 
Predigt, Gottesdienst

�� Freie evang. 
Gemeinde Pirna-
Sonnenstein

Straße der Jugend 2
Telefon:	 711976

E-Mail:	 feg-pirna@gmx.de
Web:	 www.pirna.feg.de 

sonntags – 10:00 Uhr
Gottesdienst

�� Jesus Gemeinde 
Dresden

Standort Pirna 
Gartenstraße 25
E-Mail:	 pirna@jgdresden.de
Web:	 www.jgdresden.de/	
			  pirna

sonntags – 10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kinder-
programm

��Neuapostolische 
Kirche – 
Gemeinde Pirna

Dippoldiswalder Straße 23
Telefon:	 0351 2018390
E-Mail:	 info@nak-mittel
			  deutschland.de
Web:	 www.pirna.nak-
			  nordost.de

sonntags – 10:00 Uhr
Gottesdienst

��Katholische 
Pfarrei St. 
Heinrich und 
Kunigunde Pirna

Dr.-Wilhelm-Külz-Straße 3
Telefon:	 5710164
E-Mail:	 info@Kath-Kirche-		
			  Pirna.de
Web:	 www.kath-kirche-		
			  pirna.de

JJ Pfarrkirche 

mittwochs und freitags – 
9:00 Uhr
Gottesdienst
sonnabends – 17:00 Uhr 
Gottesdienst
sonntags – 10:15 Uhr
Gottesdienst
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eines Jahres beim LINUS WITTICH 
Medien KG eingegangen sein. Ge-
druckt wird auf chlorfrei gebleich-
tem Papier. Beiträge können mit 
Quellenangabe kostenlos nachge-
druckt werden.

Die nächste Ausgabe des 
Pirnaer Anzeigers erscheint 

am 27. Februar. 
Der Redaktionsschluss für 
redaktionelle Beiträge ist 

am 14. Februar.
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